
Röttingen

Bieberehren

Riedenheim

Tauberrettersheim

Mitgliedsgemeinden:

Ärztlicher Bereitschaftsdienst

Polizei:  Tel. 110
Feuerwehr/Rettungsdienst:  Tel. 112
Ärztlicher Bereitschaftsdienst:  Tel. 116 117
Feuerwehr/Rettungsdienst:  Tel. 112
Ärztlicher Bereitschaftsdienst:  Tel. 116 117
Feuerwehr/Rettungsdienst:  Tel. 112

Giftnotruf Bayern:  089/19240
Notfallseelsorge Würzburg:  0800/1110111
@Mail/Chat unter www.telefonseelsorge.de möglich

Feuerwehr/Rettungsdienst: Tel. 112
Die 112 ist bei lebensbedrohlichen Symptomen zu wählen – beispielsweise bei Bewusstlosigkeit, 
akuten Blutungen, starken Herzbeschwerden, schweren Störungen des Atemsystems, Kompli-
kationen in der Schwangerschaft und Vergiftungen. Der Rettungsdienst ist rund um die Uhr bei 
medizinischen Notfällen im Einsatz und innerhalb kürzester Zeit beim Patienten.

Ärztlicher Bereitschaftsdienst: Tel. 116 117
Die 116 117 ist die richtige Wahl bei nicht lebensbedrohlichen Beschwerden – etwa bei hohem 
Fieber, Bauchschmerzen oder Erbrechen. Menschen sollten den ärztlichen Bereitschaftsdienst 
kontaktieren, wenn sie nachts oder am Wochenende gesundheitliche Beschwerden haben, 
wegen derer sie normalerweise eine Arztpraxis aufsuchen würden, die Behandlung aber nicht 
bis zum nächsten (Werk-)Tag warten kann.

Bereitschaftspraxis an der Klinik Kitzinger Land
Montag, Dienstag, Donnerstag:  18.00 – 21.00 Uhr
Mittwoch, Freitag:  16.00 – 21.00 Uhr
Samstag, Sonntag, Feiertag:   9.00 – 21.00 Uhr

Bereitschaftspraxis im Juliusspital in Würzburg
Montag, Dienstag, Donnerstag:  18.00 – 21.00 Uhr
Mittwoch, Freitag:  16.00 – 21.00 Uhr
Samstag, Sonntag, Feiertage:  8.00 – 21.00 Uhr
Terminvereinbarung ist nicht notwendig.

Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst
Die Notdienst-Praxen erfahren Sie unter:
Notdienst-Hotline: 0180/5908008
www.notdienst-zahn.de

Apothekendienst
Samstag, 21.3.2026
Franken-Apotheke, Weikersheim, Tel. 07934/8510
Stadtapotheke im Edeka-Markt, Uffenheim, Tel. 09842/953540
Sonntag, 22.3.2026
Rats-Apotheke, Bad Mergentheim, Tel. 07931/8298
Engel-Apotheke, Ochsenfurt, Tel. 09331/87700

Der Notdienst beginnt Samstag, 12.30 Uhr, und endet Montag, 8.30 Uhr.

Dem Anschlag an der Tauber-Apotheke, Röttingen, können Sie den Notdienst der umliegenden 
Apotheken ebenfalls entnehmen. Kostenfreie Festnetz-Rufnummer: 0800/0022833 oder unter: 
www.aponet.de.
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DONNERSTAG,
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der Verwaltungsgemeinschaft

Die Verwaltungsgemeinschaft Röttingen ist Mitglied 
der Interkommunalen Allianz Fränkischer Süden

Ärztliche Dienste
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Notfallnummern

Störungsmeldung
Überlandwerk Schäftersheim 
Strom: 	 Tel. 0800/234-2500 *
Gas: 	 Tel. 0800/234-3600 *(Röttingen, Tauberrettersheim)
* Die Nummern sind kostenlos erreichbar, aus dem deutschen 
Fest- und Mobilfunknetz

Sprechtage

Erziehungs- und Familienberatung  
im südlichen Landkreis
Termine nach Vereinbarung - auch in Röttingen möglich
Kontakt: 	Jelena Rösch
	 Tel. 0172/9728132
Weitere Infos unter: www.eb.skf-wue.de

Abfallentsorgung

Wertstoffhof Taubertal
Öffnungszeiten:
Mittwoch von 14.00 bis 18.00 Uhr
Freitag von 9.00 bis 18.00 Uhr
Am 15. August, 24. und 31. Dezember sowie an allen Sonn-
tagen und gesetzlichen Feiertagen geschlossen!
Annahme von Elektro-Altgeräte (außer Bildschirme, Kühlge-
räte und Gasentladungslampen).

Ab sofort kann auch Altholz aus dem Außenbereich angelie-
fert werden. 

Außerhalb der Öffnungszeiten ist keine Anlieferung möglich!

Amtliche Bekanntmachungen

Bauamt am Montag, 23.3.2026, und  
Dienstag, 24.3.2026, geschlossen
Zur Nachbearbeitung der Stichwahl des Landrats bleibt das 
Bauamt am 23.3.2026 und 24.3.2026 für den Besucherver-
kehr geschlossen.

WIR benötigen SIE dringend als

Betreuer (m/w/d) im offenen Ganztag  
der Grundschule Röttingen

Zum 01.05.2026 sucht die Verwaltungsgemeinschaft Röttin-
gen einen Mitarbeiter (m/w/d) für das offene Ganztagsange-
bot der Grundschule Röttingen (14 Stunden wöchentlich). 
Die Arbeitszeiten sind vorwiegend ab 11.00 Uhr zu erbringen.
Die offene Ganztagsschule bietet im Anschluss an den Vor-
mittagsunterricht, im Zeitraum von 11.00 bis 16.00 Uhr, an vier 
Tagen der Woche verlässliche Betreuungs- und Bildungs-
angebote für die Grundschüler. Zum pädagogischen Alltag 
zählen das gemeinsame Mittagessen, verlässliche Hausauf-
gabenbetreuung und abwechslungsreiche pädagogische An-
gebote.
Ihre Aufgaben (Änderungen vorbehalten)
•	 Betreuung der Kinder im pädagogischen Alltag und in den 

Freispielphasen
•	 Anleiten einer Kleingruppe beim gemeinsamen Mittagessen
•	 Unterstützung und Förderung der Kinder während der 

Hausaufgabenzeit in einer Kleingruppe 
•	 Vorbereiten und Durchführen von pädagogischen Freizeit-

angeboten
•	 tägliche Arbeitszeit: Montag bis Donnerstag (4-Tage-Wo-

che)
Ihr Anforderungsprofil
•	 Erfahrung im Umgang und Freude an der Arbeit mit Kin-

dern
•	 Flexibilität, Zuverlässigkeit und Teamfähigkeit 
Sie erwartet eine interessante, verantwortungsvolle Aufgabe 
in einer tollen Arbeitsatmosphäre, die von gegenseitiger 
Wertschätzung geprägt ist.
Ihre schriftliche Bewerbung senden Sie bitte bis spätestens 
03.04.2026 an die Verwaltungsgemeinschaft Röttingen, z. Hd. 
Frau Düll, Marktplatz 1, 97285 Röttingen oder per E-Mail an 
personal@vgem-roettingen.bayern.de.
Für Auskünfte steht Ihnen die Leitung des offenen Ganztags-
angebots Frau Wolfram (D.Wolfram@grundschule-roettin-
gen.de oder Tel. 09338/570) oder Frau Düll (Tel. 09338/9728-
67) gerne zur Verfügung.

Dienst- und Kassenstunden der  
Verwaltungsgemeinschaft Röttingen

Die Dienst- und Kassenstunden finden wie folgt statt:
Montag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag	 8.00 bis 13.00 Uhr
Dienstag� 13.30 bis 18.30 Uhr

IMPRESSUM
Herausgeber: Verwaltungsgemeinschaft Röttingen

Verantwortlich für den amtlichen Inhalt:
Bürgermeister oder Vertreter im Amt

Für den Anzeigenteil: Krieger-Verlag GmbH
Annahmestelle für redaktionelle Beiträge:

Verwaltungsgemeinschaft Röttingen,
E-Mail: mitteilungsblatt@roettingen.de, Fax 0 93 38/97 28 49

Druck und Verlag: Krieger-Verlag GmbH, 
Rudolf-Diesel-Str. 41, 74572 Blaufelden, 

Telefon 0 79 53/98 01-0, Telefax: 0 79 53/98 01-90
Erscheinungstermin: wöchentlich donnerstags

Redaktionsschluss: Montag, 12.00 Uhr
Bezugsgebühr: 40,65 Euro jährl., einschl. Trägerlohn

Bitte beachten Sie, dass wegen des Feiertags Karfreitag in 
KW 14 (30. März bis 4. April) der Redaktionsschluss auf 

Freitag, 27. März, 12.00 Uhr 
vorverlegt wird.� Krieger-Verlag, Blaufelden

Achtung! � KW 14
Vorverlegter Redaktionsschluss
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Außerhalb dieser Zeit ist das Verwaltungsgebäude geschlossen. 
Am Montag-, Mittwoch- und Donnerstagnachmittag sind wir tele-
fonisch von 14.00 bis 15.30 Uhr zu erreichen – Tel. 09338/9728-0.

Wir bitten unsere Einwohner, die Öffnungszeiten zu beachten.

Öffnungszeiten Postpoint
Montag� 10.00 bis 12.00 Uhr
Dienstag� 13.00 bis 16.30 Uhr
Mittwoch� 10.00 bis 12.00 Uhr
Donnerstag� 13.00 bis 16.30 Uhr
Freitag� 10.00 bis 12.00 Uhr
Samstag� 9.00 bis 10.00 Uhr
Abgabe von Briefen zur Gewährleistung der Beförderung:
Montag/Mittwoch und Freitag	 Abgabe bis 12.00 Uhr

Abgabe von Päckchen, Paketen und Briefen zur Gewährleis-
tung der Beförderung:
Dienstag und Donnerstag	 Abgabe bis 15.30 Uhr
Der Briefkasten am Rathaus wird Montag bis Freitag bis 15.30 Uhr 
geleert und am Samstag bis 8.00 Uhr.

Während der Öffnungszeiten sind wir unter Tel. 09338/972859 zu 
erreichen. Außerhalb dieser Zeit ist die Post geschlossen. Wir 
bitten die Öffnungszeiten zu beachten.

Öffnungszeiten der Tourist-Information
Montag bis Donnerstag:� 10.00 bis 12.30 Uhr
	�  14.00 bis 15.00 Uhr   
Freitag:   � 10.00 bis 13.00 Uhr

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Öffnungszeiten Spielscheune
Täglich (Montag - Sonntag) von 9.00 Uhr - 19.00 Uhr 
Erbsengasse 1, 97285 Röttingen

Hinweis zur Stichwahl des Landrates  
am 22.3.2026
Für die Stichwahl des Landrates am 22. März 2026 benötigen 
Sie grundsätzlich die Wahlbenachrichtigung, die Ihnen be-
reits zur Erstwahl zugesandt wurde. Bitte bringen Sie diese 
zur Stimmabgabe in Ihr Wahllokal mit.
Sollten Sie Ihre Wahlbenachrichtigung nicht mehr vorliegen 
haben, ist eine Stimmabgabe dennoch möglich. In diesem 
Fall können Sie sich im Wahllokal einfach mit Ihrem Personal-
ausweis ausweisen.
Bitte beachten Sie, dass Sie Ihre Stimme nur in dem auf Ihrer 
Wahlbenachrichtigung angegebenen Wahllokal abgeben 
können.
Für alle Personen, die für die Wahl am 8.3.2026 Briefwahl-
unterlagen beantragt und erhalten haben, werden für die 
Stichwahl des Landrats am 22.3.2026 automatisch erneut 
Briefwahlunterlagen versandt. Sofern Sie statt per Briefwahl 
im Urnenwahllokal wählen, bringen Sie bitte den Wahlschein, 
der Ihren Briefwahlunterlagen beiliegt, mit ins Wahllokal. 
Bitte beachten Sie: Wenn Sie Briefwahlunterlagen erhalten, 
ist eine Stimmabgabe im Urnenwahllokal ohne Wahlschein 
nicht möglich.
Wahlamt

Informationen zum Busfahrplan und 
callheinz
Buslinie 420, 421:	 Würzburg – Giebelstadt
Buslinie 422:	 Schülerverkehr Würzburg – südl. Landkreis

Buslinie 423:	 Ochsenfurt – Giebelstadt
Buslinie 425:	 Schülerverkehr Ochsenfurt – südl. Landkreis
Buslinie 427:	 Ochsenfurt – Gaukönigshofen
Callheinz kann gebucht werden, wenn kein Bus fährt (+ bzw. – 30 
Minuten).

Auskunft
Tel. 0931/36886886 (VVM) und 0800/4560011 (callheinz)
www.vvm-info.de und www.callheinz.de
Bei Anmeldung für callheinz 30 Minuten Vorlaufzeit einplanen. 
Fahrten zwischen Betriebsbeginn und ca. 8.00 Uhr bitte am Vortag 
bis 19.00 Uhr buchen.

Öffnungszeiten Spielscheune
Abteilung
Täglich (Montag - Sonntag) von 9.00 – 19.00 Uhr
Erbsengasse 1, 97285 Röttingen

Zweckverband Abwasserbeseitigung  
Taubertal
Am Donnerstag, den 26.3.2026, findet um 19.30 Uhr in der Alten 
Schule eine Sitzung der Verbandsversammlung des AZV Tauber-
tal statt.
Tagesordnung
	1.	 Niederschriftengenehmigung vom 6.11.2025
	2.	 Vergabe der energetischen Sanierung der Druckluftbelüftung 

des Belebungsbeckens der Kläranlage
	3.	 Feststellung und Entlastung der Jahresrechnung 2024
	4.	 Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2026 mit Finanzplanung
	5.	 Bekanntgaben und Verschiedenes
Vorher findet eine nicht öffentliche Sitzung statt.
Alle Bürgerinnen und Bürger sind zum öffentlichen Sitzungsteil 
herzlich eingeladen.
Steffen Romstöck,
1. Vorsitzender

Stadt Röttingen

Bürgermeistersprechstunde

Die Bürgermeistersprechstunde findet jeweils am Freitag von 
12.00 bis 13.00 Uhr statt oder nach Vereinbarung.
Um telefonische Terminvereinbarung mit dem Vorzimmer unter 
09338/9728-52 wird gebeten.

Stadt Röttingen � Verwaltungsgemeinschaft Röttingen
Marktplatz 1
97285 Röttingen

Bekanntmachung zur Stichwahl der  
Landrätin oder des Landrats am Sonntag, 
22. März 2026
	 1.	Die Abstimmung dauert von 8.00 bis 18.00 Uhr.
	 2.	Das Stimmrecht kann folgendermaßen ausgeübt werden:
	2.1	Im Abstimmungsraum:
		 2.1.1	Die Stadt ist in 1 allgemeinen Stimmbezirk eingeteilt.
			�  In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtig-

ten bis spätestens 15. Februar 2026 übersandt worden 
sind, sind der Stimmbezirk und der Abstimmungsraum 
angegeben, in dem die Stimmberechtigten abstimmen 
können. Sie enthalten einen Hinweis, ob der Abstim-
mungsraum barrierefrei ist.

		 2.1.2	Die Stadt ist in keine Sonderstimmbezirke eingeteilt.
		 2.1.3	�Stimmberechtigte können, wenn sie keinen Wahlschein 

besitzen, nur in dem Abstimmungsraum des Stimmbe-
zirks abstimmen, in dessen Wählerverzeichnis sie ein-
getragen sind.
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		 2.1.4	�Wer einen Wahlschein besitzt, kann das Stimmrecht 
ausüben

			  a) �bei Gemeindewahlen durch Stimmabgabe in jedem 
Abstimmungsraum der Gemeinde/Stadt, die den 
Wahlschein ausgestellt hat,

			  b) �bei Landkreiswahlen durch Stimmabgabe in jedem 
Abstimmungsraum innerhalb des Landkreises; gilt der 
Wahlschein zugleich für Gemeindewahlen, kann die 
Stimmabgabe nur in dieser Gemeinde/Stadt erfolgen.

		 2.1.5	�Die Abstimmenden haben ihre Wahlbenachrichtigung 
oder ihren Wahlschein und ihren Personalausweis, aus-
ländische Unionsbürgerinnen/Unionsbürger einen Iden-
titätsausweis, oder ihren Reisepass zur Abstimmung 
mitzubringen.

		 2.1.6	�Die Stimmzettel werden den Abstimmenden beim Be-
treten des Abstimmungsraums ausgehändigt. Sie müs-
sen von den Stimmberechtigten allein in einer Wahlkabi-
ne des Abstimmungsraums gekennzeichnet werden.

		 2.1.7	�Die Durchführung der Abstimmung und die Feststellung 
des Abstimmungsergebnisses sind öffentlich. Jeder-
mann hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung der 
Abstimmung möglich ist.

		 2.1.8	nicht besetzt
	2.2	Durch Briefwahl:
		 2.2.1	�Wer durch Briefwahl wählen will, muss dies bei der Ge-

meinde/Stadt (Verwaltungsgemeinschaft) beantragen 
und erhält dann folgende Unterlagen:

			  a) einen Stimmzettel für jede oben bezeichnete Wahl,
			  b) einen Stimmzettelumschlag für alle Stimmzettel,
			  c) �einen hellroten Wahlbriefumschlag (mit der Anschrift 

der Behörde, an die der Wahlbrief zu übersenden ist) 
für den Wahlschein und den Stimmzettelumschlag,

			  d) ein Merkblatt für die Briefwahl.
			�  Nähere Hinweise darüber, wie die Briefwahl auszuüben 

ist, ergeben sich aus dem Merkblatt für die Briefwahl.
		 2.2.2	�Bei der Briefwahl sorgen die Stimmberechtigten dafür, 

dass der Wahlbrief mit den Stimmzetteln und dem Wahl-
schein am Wahltag bis zum Ablauf der Abstimmungszeit 
bei der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Be-
hörde eingeht.

	 3.	Die Briefwahlvorstände treten zur Ermittlung des Briefwahl-
ergebnisses um 17.00 Uhr in der Alten Schule, 1. OG, Saal 
Altstadt, Herrenstr. 19, 97285 Röttingen zusammen.

	 4.	Grundsätze für die Kennzeichnung der Stimmzettel:
		 Gewählt wird mit amtlich hergestellten Stimmzetteln. Sie sind 

als Muster anschließend an diese Bekanntmachung abge-
druckt. Gegebenenfalls aufgedruckte Strichecodes dienen 
ausschließlich der Erleichterung der Stimmenauszählung.

	4.1	nicht besetzt
	4.2	Stichwahl der ersten Bürgermeisterin und des ersten 

Bürgermeisters/ der Oberbürgermeisterin und des Ober-
bürgermeisters sowie der Landrätin und des Landrats:

		 Jede stimmberechtigte Person hat eine Stimme. Auf den an-
schließend abgedruckten Stimmzetteln ist erläutert, wie die 
Stimmzettel zu kennzeichnen sind.

	4.3	Die gekennzeichneten Stimmzettel sind mehrfach so zu falten, 
dass der Inhalt verdeckt ist.

	 5.	Jede wahlberechtigte Person kann ihr Wahlrecht nur einmal 
und nur persönlich ausüben. Eine Ausübung des Wahlrechts 
durch einen Vertreter anstelle der wahlberechtigten Person ist 
unzulässig (Art. 3 Abs. 4 Satz 2 des Gemeinde- und Landkreis-
wahlgesetzes). Eine wahlberechtigte Person, der des Lesens 
unkundig oder wegen einer Behinderung an der Abgabe der 
Stimme gehindert ist, kann sich hierzu der Hilfe einer anderen 
Person bedienen. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei 
der Kundgabe einer von der wahlberechtigten Person selbst 
getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. 
Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher 
Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung 
oder Entscheidung der wahlberechtigten Person ersetzt oder 
verändert oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson 
besteht (Art. 3 Abs. 5 des Gemeinde- und Landkreiswahlgeset-
zes).

		 Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer 
Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit Frei-
heitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 

Unbefugt wählt auch, wer im Rahmen zulässiger Assistenz 
entgegen der Wahlentscheidung des Wahlberechtigten oder 
ohne eine geäußerte Wahlentscheidung des Wahlberechtigten 
eine Stimme abgibt. Der Versuch ist strafbar (§ 107a Abs. 1 
und 3 StGB).

11.03.2026 � Wahlamt, S. Harder 

Stadtratssitzung Röttingen
Am Montag, den 23.3.2026, findet um 19.30 Uhr in der Alten 
Schule, 1. OG, Saal „Altstadt“, eine Sitzung des Stadtrates Röttin-
gen statt.
Tagesordnung
	1.	 Niederschrift und Aussprache
		  1.1 Niederschriftengenehmigung vom 23.2.2026
		  1.2 Aussprache zur Sitzung vom 23.2.2026
	2.	 Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2026 mit Finanzplanung
	3.	 Feststellung und Entlastung der Jahresrechnung 2024
	4.	 Anträge nach Art. 6 DSchG
		  4.1 �Einbau eines Sektionaltores und einer Nebentür, Haupt-

straße 10, Fl.-Nr. 271, Gemarkung Röttingen
		  4.2 �Schaffen von Pkw-Stellplätzen, Untergasse 20, Fl.-Nr. 269, 

Gemarkung Röttingen
		  4.3 �Sanierung Bildstock, Dorfstraße, Fl.-Nr. 61, Gemarkung 

Aufstetten
	5.	 Digitalisierung Bauleitpläne
	6.	 Straßensanierungen
		  6.1 �Bekanntgabe dringliche Anordnung gem. Art. 37 GO - 

Mehrkosten Straßenbau Kapellenberg
		  6.2 �Vergabe Risse Sanierung, Löcher Schließung und Schacht-

regulierungen
	7.	 Verschiedenes
Im Anschluss findet eine nicht öffentliche Sitzung statt.
Alle Bürgerinnen und Bürger sind zum öffentlichen Sitzungsteil 
herzlich eingeladen.
Steffen Romstöck, 1. Bürgermeister

Gemeinde Bieberehren

Bürgermeistersprechstunde

Die Bürgermeistersprechstunde findet jeweils montags von 18.30 
bis 19.30 Uhr im neuen Bauhof (oder nach telefonischer Verein-
barung, Tel. 09338/9803141) statt.

Gemeinde Bieberehren � Verwaltungsgemeinschaft
Hauptstraße 16� Röttingen
97243 Bieberehren

Bekanntmachung zur Stichwahl der  
Landrätin oder des Landrats am Sonntag, 
22. März 2026
	 1.	Die Abstimmung dauert von 8.00 bis 18.00 Uhr.
	 2.	Das Stimmrecht kann folgendermaßen ausgeübt werden:
	2.1	Im Abstimmungsraum:
		 2.1.1	�Die Gemeinde ist in 1 allgemeinen Stimmbezirk einge-

teilt.
			�  In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtig-

ten bis spätestens 15. Februar 2026 übersandt worden 
sind, sind der Stimmbezirk und der Abstimmungsraum 
angegeben, in dem die Stimmberechtigten abstimmen 
können. Sie enthalten einen Hinweis, ob der Abstim-
mungsraum barrierefrei ist.

		 2.1.2	Die Stadt ist in keine Sonderstimmbezirke eingeteilt.
		 2.1.3	�Stimmberechtigte können, wenn sie keinen Wahlschein 

besitzen, nur in dem Abstimmungsraum des Stimmbe-
zirks abstimmen, in dessen Wählerverzeichnis sie ein-
getragen sind.
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		 2.1.4	�Wer einen Wahlschein besitzt, kann das Stimmrecht 
ausüben

			  a) �bei Gemeindewahlen durch Stimmabgabe in jedem 
Abstimmungsraum der Gemeinde/Stadt, die den 
Wahlschein ausgestellt hat,

			  b) �bei Landkreiswahlen durch Stimmabgabe in jedem 
Abstimmungsraum innerhalb des Landkreises; gilt der 
Wahlschein zugleich für Gemeindewahlen, kann die 
Stimmabgabe nur in dieser Gemeinde/Stadt erfolgen.

		 2.1.5	�Die Abstimmenden haben ihre Wahlbenachrichtigung 
oder ihren Wahlschein und ihren Personalausweis, aus-
ländische Unionsbürgerinnen/Unionsbürger einen Iden-
titätsausweis, oder ihren Reisepass zur Abstimmung 
mitzubringen.

		 2.1.6	�Die Stimmzettel werden den Abstimmenden beim Be-
treten des Abstimmungsraums ausgehändigt. Sie müs-
sen von den Stimmberechtigten allein in einer Wahlkabi-
ne des Abstimmungsraums gekennzeichnet werden.

		 2.1.7	�Die Durchführung der Abstimmung und die Feststellung 
des Abstimmungsergebnisses sind öffentlich. Jeder-
mann hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung der 
Abstimmung möglich ist.

		 2.1.8	nicht besetzt
	2.2	Durch Briefwahl:
		 2.2.1	�Wer durch Briefwahl wählen will, muss dies bei der Ge-

meinde/Stadt (Verwaltungsgemeinschaft) beantragen 
und erhält dann folgende Unterlagen:

			  a) einen Stimmzettel für jede oben bezeichnete Wahl,
			  b) einen Stimmzettelumschlag für alle Stimmzettel,
			  c) �einen hellroten Wahlbriefumschlag (mit der Anschrift 

der Behörde, an die der Wahlbrief zu übersenden ist) 
für den Wahlschein und den Stimmzettelumschlag,

			  d) ein Merkblatt für die Briefwahl.
			�  Nähere Hinweise darüber, wie die Briefwahl auszuüben 

ist, ergeben sich aus dem Merkblatt für die Briefwahl.
		 2.2.2	�Bei der Briefwahl sorgen die Stimmberechtigten dafür, 

dass der Wahlbrief mit den Stimmzetteln und dem Wahl-
schein am Wahltag bis zum Ablauf der Abstimmungszeit 
bei der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Be-
hörde eingeht.

	 3.	Die Briefwahlvorstände treten zur Ermittlung des Briefwahl-
ergebnisses um 17.00 Uhr im Feuerwehrgerätehaus, 1. OG, 
Saal, Kirchstraße 8, 97243 Bieberehren, zusammen.

	 4.	Grundsätze für die Kennzeichnung der Stimmzettel:
		 Gewählt wird mit amtlich hergestellten Stimmzetteln. Sie sind 

als Muster anschließend an diese Bekanntmachung abge-
druckt. Gegebenenfalls aufgedruckte Strichecodes dienen 
ausschließlich der Erleichterung der Stimmenauszählung.

	4.1	nicht besetzt
	4.2	Stichwahl der ersten Bürgermeisterin und des ersten 

Bürgermeisters/ der Oberbürgermeisterin und des Ober-
bürgermeisters sowie der Landrätin und des Landrats:

		 Jede stimmberechtigte Person hat eine Stimme. Auf den an-
schließend abgedruckten Stimmzetteln ist erläutert, wie die 
Stimmzettel zu kennzeichnen sind.

	4.3	Die gekennzeichneten Stimmzettel sind mehrfach so zu falten, 
dass der Inhalt verdeckt ist.

	 5.	Jede wahlberechtigte Person kann ihr Wahlrecht nur einmal 
und nur persönlich ausüben. Eine Ausübung des Wahlrechts 
durch einen Vertreter anstelle der wahlberechtigten Person ist 
unzulässig (Art. 3 Abs. 4 Satz 2 des Gemeinde- und Landkreis-
wahlgesetzes). Eine wahlberechtigte Person, der des Lesens 
unkundig oder wegen einer Behinderung an der Abgabe der 
Stimme gehindert ist, kann sich hierzu der Hilfe einer anderen 
Person bedienen. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei 
der Kundgabe einer von der wahlberechtigten Person selbst 
getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. 
Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher 
Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung 
oder Entscheidung der wahlberechtigten Person ersetzt oder 
verändert oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson 
besteht (Art. 3 Abs. 5 des Gemeinde- und Landkreiswahlgeset-
zes).

		 Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer 
Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit Frei-
heitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 

Unbefugt wählt auch, wer im Rahmen zulässiger Assistenz 
entgegen der Wahlentscheidung des Wahlberechtigten oder 
ohne eine geäußerte Wahlentscheidung des Wahlberechtigten 
eine Stimme abgibt. Der Versuch ist strafbar (§ 107a Abs. 1 
und 3 StGB).

11.03.2026 � Wahlamt, S. Harder

Die Gemeinde Bieberehren (ca. 850 Einwohner) sucht zum 
01.08.2026 unbefristet in Vollzeit einen

Mitarbeiter im Bauhof (m/w/d)

Das Aufgabengebiet umfasst:
	•	 grundsätzlich alle im kommunalen Bauhof anfallenden 

Tätigkeiten, wie z. B.:
		  - �Anlage, Pflege, Unterhalt und Instandsetzung von Grün-

anlagen und Spielplätzen
		  - �Pflege von Straßenbegleitgrün
		  - �Pflege und Unterhalt der Friedhöfe
		  - �Pflanzen-, Schnitt- und Pflegearbeiten
		  - �Straßenunterhalt und -reinigung
		  - �Abfallbeseitigung, Laubarbeiten
		  - �Kläranlage, Kanalunterhalt
		  - �Einsatz im Winterdienst
	•	 und weitere Tätigkeiten nach beruflichem Schwerpunkt, 

wie z. B.:
		  - �anfallende Metallbauarbeiten, Reparaturen und Instand-

setzungen
		  - �anfallende Holzbauarbeiten
		  - �anfallende Malerarbeiten
		  - �anfallende Tiefbau- und Maurerarbeiten

Wir erwarten:
•	 eine abgeschlossene Berufsausbildung in einem hand-

werklichen Beruf, z. B. im Berufsfeld des Baugewerbes, 
Metallberufe, Elektroberufe, holzverarbeitende Berufe 

•	 Fahrerlaubnis der Klassen B, BE und T 
•	 fundierte Kenntnisse im sicheren Umgang mit Arbeitsma-

schinen und Werkzeugen
•	 Teilnahme an der Bereitschaft im Rahmen des Winter-

dienstes sowie die Bereitschaft, gelegentlich auch außer-
halb der regulären Arbeitszeiten und am Wochenende an 
Arbeitseinsätzen teilzunehmen

•	 Leistungsbereitschaft, Einsatzfreude und Teamfähigkeit
•	 Verantwortungsbewusstsein und eine gewissenhafte Ar-

beitsweise

Wir bieten Ihnen:
•	 ein unbefristetes Arbeitsverhältnis mit den im öffentlichen 

Dienst üblichen Sozialleistungen 
•	 eine geregelte Arbeitszeit von 39 Stunden wöchentlich 
•	 eine leistungsgerechte Bezahlung nach dem TVöD 
•	 eine interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie Ihre aus-
sagekräftigen Bewerbungsunterlagen bitte schriftlich bis 
spätestens 17.04.2026 an die Gemeinde Bieberehren, z.Hd. 
Herrn 1. Bürgermeister Engelbert Zobel, Bahnhofstraße 3, 
97243 Bieberehren oder per Mail an personal@vgem-roet-
tingen.bayern.de.
Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Personalverwaltung 
Frau Düll unter der Telefonnummer 09338/9728-67 gerne zur 
Verfügung.

Anlage 17 Teil 1 (zu § 92 GLKrWO)
Der Wahlleiter der Gemeinde Bieberehren

Bekanntmachung des abschließenden  
Ergebnisses der Wahl des Gemeinderats  
am 8. März 2026
Der Wahlausschuss hat in seiner Sitzung am 16.03.2026 folgen-
des abschließendes Ergebnis der Wahl des Gemeinderats fest-
gestellt: 
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	1.	 Die Zahl der Stimmberechtigten:	�  726
		  Die Zahl der Personen, die gewählt haben:	�  564
		  Die Zahl der insgesamt abgegebenen 
		  gültigen Stimmen:	�  3.891
		  Die Zahl der insgesamt abgegebenen 
		  ungültigen Stimmzettel:	�  13
	2. 	Insgesamt sind 8 Gemeinderatssitze zu vergeben. 
	3.	 Auf die einzelnen Wahlvorschläge entfallen folgende Stimmen-

zahlen und Sitze:
Ord-

nungs- 
zahl

Name des Wahlvorschlagsträgers 
(Kennwort)

Gesamt-
zahl der 
gültigen 
Stimmen

Anzahl 
der  

Sitze

01   Birmele Tobias, Gt Klingen 2 0
02   Appel Marianne 1 0
03   Baumann Josef 1 0
04   Beck Eckhard, Gt Klingen 3 0
05   Beil Christian 1 0
06   Die Freien Wähler (Die Freien Wähler) 3.866 8
07   Beil Florian 1 0
08   Heller Klaus 1 0
09   Lichtenwald Martin 3 0
10   Rein Andrea 1 0
11   Roth Barbara 2 0
12   Schenk Patricia 1 0
13   Spenkuch Anna, Gt Buch 1 0
14   Uhl Frank, Gt Buch 1 0
15   Ulsamer Georg, Gt Buch 1 0
16   Vogel Albert 3 0
17   Volkert Jörg 1 0
18   Weid Florian 1 0
999   Wählerbenannte Personen 0 0

	4.	 Die Namen der Gewählten und der Listennachfolger aus den 
einzelnen Wahlvorschlägen sowie deren Stimmenzahl sind in 
der Anlage zu dieser Bekanntmachung abgedruckt.

16.03.2026� Albert Vogel

Anlage 17 Teil 2 (zu § 92 GLKrWO)
Der Wahlleiter der Gemeinde Bieberehren

Anlage zur Bekanntmachung des abschlie-
ßenden Ergebnisses der Wahl des Gemein-
derats am 8. März 2026
Wahlvorschlag Nr. 06 Kennwort Die Freien Wähler 
Der Wahlvorschlag hat 0 Sitze erhalten. 
Die nachfolgend unter Nrn. 1 bis 8 genannten Personen werden 
in dieser Reihenfolge Gemeinderatsmitglied.
Die übrigen Personen unter Nrn. 1 bis 10 sind in der angegebenen 
Reihenfolge Listennachfolger.
Die Reihenfolge bestimmt sich nach den für die jeweilige Person 
abgegebenen gültigen Stimmen. Bei gleicher Stimmenzahl wurde 
durch das Los entschieden.

Gewählte:
Nr. (Familienname, Vorname, evtl.: Geburtsname und aka-

demische Grade, Beruf oder Stand, evtl.: Geburtsjahr, 
kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil)

gültige 
Stim-
men

1 Englert Markus, Zimmermann, 1985, 
Gemeinderatsmitglied 670

2 Knorr Andreas, Polier - Tiefbau, 1985, 
Gemeinderatsmitglied 483

3 Vogel Christina, B.A., Backoffice Managerin, 1999, 
Gemeinderatsmitglied 441

4 Weid Martin, Landschaftsgärtner, 1981 418
5 Groß Daniel, Schreiner, 1981 382
6 Stier-Zink Melanie, Hebamme, 1979, Gt Klingen 382

7 Schnabel Christian, Abteilungsleiter, 1983, Ge-
meinderatsmitglied 357

8 Götz Mascha, Verwaltungswirtin, Gt Klingen 250

Listennachfolger: 

Nr. (Familienname, Vorname, evtl.: Geburtsname und 
akademische Grade, Beruf oder Stand, evtl.: Geburtsjahr, 
kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil)

gültige 
Stim-
men

9 Kremer Martin, Elektrotechnikermeister, 1985 247

10 Gernert Jürgen, Technischer Angestellter 236

Gemeinde Riedenheim

Bürgermeistersprechstunde
Bürgermeistersprechstunde: mittwochs, 17.30 bis 18.30 Uhr oder 
nach tel. Vereinbarung (Tel. 1666).

Gemeinde Riedenheim � Verwaltungsgemeinschaft
Rathausplatz 1� Röttingen
97283 Riedenheim

Bekanntmachung zur Stichwahl der  
Landrätin oder des Landrats am Sonntag, 
22. März 2026
	 1.	Die Abstimmung dauert von 8.00 bis 18.00 Uhr.
	 2.	Das Stimmrecht kann folgendermaßen ausgeübt werden:
	2.1	Im Abstimmungsraum:
		 2.1.1	�Die Gemeinde ist in 1 allgemeinen Stimmbezirk einge-

teilt.
			�  In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtig-

ten bis spätestens 15. Februar 2026 übersandt worden 
sind, sind der Stimmbezirk und der Abstimmungsraum 
angegeben, in dem die Stimmberechtigten abstimmen 
können. Sie enthalten einen Hinweis, ob der Abstim-
mungsraum barrierefrei ist.

		 2.1.2	Die Stadt ist in keine Sonderstimmbezirke eingeteilt.
		 2.1.3	�Stimmberechtigte können, wenn sie keinen Wahlschein 

besitzen, nur in dem Abstimmungsraum des Stimmbe-
zirks abstimmen, in dessen Wählerverzeichnis sie ein-
getragen sind.

		 2.1.4	�Wer einen Wahlschein besitzt, kann das Stimmrecht 
ausüben

			  a) �bei Gemeindewahlen durch Stimmabgabe in jedem 
Abstimmungsraum der Gemeinde/Stadt, die den 
Wahlschein ausgestellt hat,

			  b) �bei Landkreiswahlen durch Stimmabgabe in jedem 
Abstimmungsraum innerhalb des Landkreises; gilt der 
Wahlschein zugleich für Gemeindewahlen, kann die 
Stimmabgabe nur in dieser Gemeinde/Stadt erfolgen.

		 2.1.5	�Die Abstimmenden haben ihre Wahlbenachrichtigung 
oder ihren Wahlschein und ihren Personalausweis, aus-
ländische Unionsbürgerinnen/Unionsbürger einen Iden-
titätsausweis, oder ihren Reisepass zur Abstimmung 
mitzubringen.

		 2.1.6	�Die Stimmzettel werden den Abstimmenden beim Be-
treten des Abstimmungsraums ausgehändigt. Sie müs-
sen von den Stimmberechtigten allein in einer Wahlkabi-
ne des Abstimmungsraums gekennzeichnet werden.

		 2.1.7	�Die Durchführung der Abstimmung und die Feststellung 
des Abstimmungsergebnisses sind öffentlich. Jeder-
mann hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung der 
Abstimmung möglich ist.

		 2.1.8	nicht besetzt
	2.2	Durch Briefwahl:
		 2.2.1	�Wer durch Briefwahl wählen will, muss dies bei der Ge-

meinde/Stadt (Verwaltungsgemeinschaft) beantragen 
und erhält dann folgende Unterlagen:

			  a) einen Stimmzettel für jede oben bezeichnete Wahl,
			  b) einen Stimmzettelumschlag für alle Stimmzettel,
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			  c) �einen hellroten Wahlbriefumschlag (mit der Anschrift 
der Behörde, an die der Wahlbrief zu übersenden ist) 
für den Wahlschein und den Stimmzettelumschlag,

			  d) ein Merkblatt für die Briefwahl.
			�  Nähere Hinweise darüber, wie die Briefwahl auszuüben 

ist, ergeben sich aus dem Merkblatt für die Briefwahl.
		 2.2.2	�Bei der Briefwahl sorgen die Stimmberechtigten dafür, 

dass der Wahlbrief mit den Stimmzetteln und dem Wahl-
schein am Wahltag bis zum Ablauf der Abstimmungszeit 
bei der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Be-
hörde eingeht.

	 3.	Die Briefwahlvorstände treten zur Ermittlung des Briefwahl-
ergebnisses um 17.00 Uhr im DJK-SV (Sportheim), Ober-
häuser Str. 7b (Eingang Gartenstraße) 97283 Riedenheim, 
zusammen.

	 4.	Grundsätze für die Kennzeichnung der Stimmzettel:
		 Gewählt wird mit amtlich hergestellten Stimmzetteln. Sie sind 

als Muster anschließend an diese Bekanntmachung abge-
druckt. Gegebenenfalls aufgedruckte Strichecodes dienen 
ausschließlich der Erleichterung der Stimmenauszählung.

	4.1	nicht besetzt
	4.2	Stichwahl der ersten Bürgermeisterin und des ersten 

Bürgermeisters/ der Oberbürgermeisterin und des Ober-
bürgermeisters sowie der Landrätin und des Landrats:

		 Jede stimmberechtigte Person hat eine Stimme. Auf den an-
schließend abgedruckten Stimmzetteln ist erläutert, wie die 
Stimmzettel zu kennzeichnen sind.

	4.3	Die gekennzeichneten Stimmzettel sind mehrfach so zu falten, 
dass der Inhalt verdeckt ist.

	 5.	Jede wahlberechtigte Person kann ihr Wahlrecht nur einmal 
und nur persönlich ausüben. Eine Ausübung des Wahlrechts 
durch einen Vertreter anstelle der wahlberechtigten Person ist 
unzulässig (Art. 3 Abs. 4 Satz 2 des Gemeinde- und Landkreis-
wahlgesetzes). Eine wahlberechtigte Person, der des Lesens 
unkundig oder wegen einer Behinderung an der Abgabe der 
Stimme gehindert ist, kann sich hierzu der Hilfe einer anderen 
Person bedienen. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei 
der Kundgabe einer von der wahlberechtigten Person selbst 
getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. 
Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher 
Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung 
oder Entscheidung der wahlberechtigten Person ersetzt oder 
verändert oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson 
besteht (Art. 3 Abs. 5 des Gemeinde- und Landkreiswahlgeset-
zes).

		 Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer 
Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit Frei-
heitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 
Unbefugt wählt auch, wer im Rahmen zulässiger Assistenz 
entgegen der Wahlentscheidung des Wahlberechtigten oder 
ohne eine geäußerte Wahlentscheidung des Wahlberechtigten 
eine Stimme abgibt. Der Versuch ist strafbar (§ 107a Abs. 1 
und 3 StGB).

11.03.2026 � Wahlamt, S. Harder

Anlage 17 Teil 1 (zu § 92 GLKrWO)
Der Wahlleiter der Gemeinde Riedenheim

Bekanntmachung des abschließenden  
Ergebnisses der Wahl des Gemeinderats  
am 8. März 2026
Der Wahlausschuss hat in seiner Sitzung am 16.03.2026 folgen-
des abschließendes Ergebnis der Wahl des Gemeinderats fest-
gestellt: 
	1.	 Die Zahl der Stimmberechtigten:	�  607
		  Die Zahl der Personen, die gewählt haben:	�  541
		  Die Zahl der insgesamt abgegebenen 
		  gültigen Stimmen:	�  4.016
		  Die Zahl der insgesamt abgegebenen 
		  ungültigen Stimmzettel:	�  8
	2. 	Insgesamt sind 8 Gemeinderatssitze zu vergeben. 
	3. 	Auf die einzelnen Wahlvorschläge entfallen folgende Stimmen-

zahlen und Sitze:

Ord-
nungs- 

zahl

Name des Wahlvorschlagsträgers 
(Kennwort)

Gesamt-
zahl der 
gültigen 
Stimmen

Anzahl 
der  

Sitze

01   Bergmann Bernd 12 0
03   Bradshaw Michael 3 0
04   Mark Ulrike, Gt Stalldorf 1 0
05   Metzger Felix 1 0

06   
Wählergemeinschaft Riedenheim-
Stalldorf (Wählergemeinschaft Rie-
denheim-Stalldorf)

3.988 8

07   Popp Karl-Heinz 1 0
08   Popp Raphael 1 0
09   Spenkuch Jochen 7 0
10   Weber Felix 1 0
11   Weisser Peter 1 0
999   Wählerbenannte Personen 0 0

	4.	 Die Namen der Gewählten und der Listennachfolger aus den 
einzelnen Wahlvorschlägen sowie deren Stimmenzahl sind in 
der Anlage zu dieser Bekanntmachung abgedruckt.

16.03.2026
Hermann Popp

Anlage 17 Teil 2 (zu § 92 GLKrWO)
Der Wahlleiter der Gemeinde Riedenheim

Anlage zur Bekanntmachung des abschlie-
ßenden Ergebnisses der Wahl des Gemein-
derats am 8. März 2026
Wahlvorschlag Nr. 06 Kennwort Wählergemeinschaft Rieden-
heim-Stalldorf 
Der Wahlvorschlag hat 0 Sitze erhalten. 
Die nachfolgend unter Nrn. 1 bis 8 genannten Personen werden 
in dieser Reihenfolge Gemeinderatsmitglied.
Die übrigen Personen unter Nrn. 1 bis 16 sind in der angegebenen 
Reihenfolge Listennachfolger.
Die Reihenfolge bestimmt sich nach den für die jeweilige Person 
abgegebenen gültigen Stimmen. Bei gleicher Stimmenzahl wurde 
durch das Los entschieden.
Gewählte:
Nr. (Familienname, Vorname, evtl.: Geburtsname und aka-

demische Grade, Beruf oder Stand, evtl.: Geburtsjahr, 
kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil)

gültige 
Stim-
men

1 Hersam Simon, Straßenwärter, 2000, Gt Stalldorf 530

2 Dörr Stefan, M. Sc., Maschinenbauingenieur, 
1985, Gemeinderatsmitglied 373

3 Roth Johannes, Bäckermeister, 1976 317

4 Breunig Benjamin, Dipl.-Ing.(FH), Elektroinge-
nieur, 1983, Gemeinderatsmitglied 300

5 Wagner Maria, M. Sc., Steuerfachwirtin, 1989, 
Gt Stalldorf 292

6 Markgraf Philipp, Metallbauer, 1991, 
Gemeinderatsmitglied 286

7 Schmitt Tobias, Metallbauer, 1995, Gt Stalldorf 278
8 Reindl Jürgen, Metallbauer, 1983 273

Listennachfolger: 
Nr. (Familienname, Vorname, evtl.: Geburtsname und aka-

demische Grade, Beruf oder Stand, evtl.: Geburtsjahr, 
kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil)

gültige 
Stim-
men

9 Scheuermann Markus, Versicherungsfachmann, 
Gemeinderatsmitglied

259

10 Mark Johann, Elektrotechnikermeister, 1999 195

11 Gabel Martin, Maschinen- und Anlagenführer, 
1986, Gt Stalldorf

186

12 Geßner Nico, selbst. Anlagenmechanikermeister 
(SHK), 1991

172
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13 Karl Andreas, Ingenieur für Fahrzeugtechnik, 
1996

169

14 Fenzl André, Anlagenmechaniker (SHK), 1997 138
15 Carl Fabian, Technischer Produktdesigner, 1999 115
16 Reindl Christian, Hausmeister, 1977 105

Gemeinde Tauberrettersheim

Bürgermeistersprechstunde

Die Bürgermeistersprechstunde findet jeweils Montag von 16.00 
bis 17.00 Uhr im Rathaus in Tauberrettersheim statt, gerne auch 
nach telefonischer Vereinbarung 993220.
Während der Sprechzeiten ist der barrierefreie Zugang über den 
Judenhof immer offen.

Gemeinde Tauberrettersheim � Verwaltungsgemeinschaft
Judenhof 1� Röttingen
97285 Tauberrettersheim

Bekanntmachung zur Stichwahl der  
Landrätin oder des Landrats am Sonntag, 
22. März 2026
	 1.	Die Abstimmung dauert von 8.00 bis 18.00 Uhr.
	 2.	Das Stimmrecht kann folgendermaßen ausgeübt werden:
	2.1	Im Abstimmungsraum:
		 2.1.1	�Die Gemeinde ist in 1 allgemeinen Stimmbezirk einge-

teilt.
			�  In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtig-

ten bis spätestens 15. Februar 2026 übersandt worden 
sind, sind der Stimmbezirk und der Abstimmungsraum 
angegeben, in dem die Stimmberechtigten abstimmen 
können. Sie enthalten einen Hinweis, ob der Abstim-
mungsraum barrierefrei ist.

		 2.1.2	Die Stadt ist in keine Sonderstimmbezirke eingeteilt.
		 2.1.3	�Stimmberechtigte können, wenn sie keinen Wahlschein 

besitzen, nur in dem Abstimmungsraum des Stimmbe-
zirks abstimmen, in dessen Wählerverzeichnis sie ein-
getragen sind.

		 2.1.4	�Wer einen Wahlschein besitzt, kann das Stimmrecht 
ausüben

			  a) �bei Gemeindewahlen durch Stimmabgabe in jedem 
Abstimmungsraum der Gemeinde/Stadt, die den 
Wahlschein ausgestellt hat,

			  b) �bei Landkreiswahlen durch Stimmabgabe in jedem 
Abstimmungsraum innerhalb des Landkreises; gilt der 
Wahlschein zugleich für Gemeindewahlen, kann die 
Stimmabgabe nur in dieser Gemeinde/Stadt erfolgen.

		 2.1.5	�Die Abstimmenden haben ihre Wahlbenachrichtigung 
oder ihren Wahlschein und ihren Personalausweis, aus-
ländische Unionsbürgerinnen/Unionsbürger einen Iden-
titätsausweis, oder ihren Reisepass zur Abstimmung 
mitzubringen.

		 2.1.6	�Die Stimmzettel werden den Abstimmenden beim Be-
treten des Abstimmungsraums ausgehändigt. Sie müs-
sen von den Stimmberechtigten allein in einer Wahlkabi-
ne des Abstimmungsraums gekennzeichnet werden.

		 2.1.7	�Die Durchführung der Abstimmung und die Feststellung 
des Abstimmungsergebnisses sind öffentlich. Jeder-
mann hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung der 
Abstimmung möglich ist.

		 2.1.8	nicht besetzt
	2.2	Durch Briefwahl:
		 2.2.1	�Wer durch Briefwahl wählen will, muss dies bei der Ge-

meinde/Stadt (Verwaltungsgemeinschaft) beantragen 
und erhält dann folgende Unterlagen:

			  a) einen Stimmzettel für jede oben bezeichnete Wahl,
			  b) einen Stimmzettelumschlag für alle Stimmzettel,

			  c) �einen hellroten Wahlbriefumschlag (mit der Anschrift 
der Behörde, an die der Wahlbrief zu übersenden ist) 
für den Wahlschein und den Stimmzettelumschlag,

			  d) ein Merkblatt für die Briefwahl.
			�  Nähere Hinweise darüber, wie die Briefwahl auszuüben 

ist, ergeben sich aus dem Merkblatt für die Briefwahl.
		 2.2.2	�Bei der Briefwahl sorgen die Stimmberechtigten dafür, 

dass der Wahlbrief mit den Stimmzetteln und dem Wahl-
schein am Wahltag bis zum Ablauf der Abstimmungszeit 
bei der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Be-
hörde eingeht.

	 3.	Die Briefwahlvorstände treten zur Ermittlung des Briefwahl-
ergebnisses um 17.00 Uhr im Rathaus, Königinnenkeller, Ju-
denhof 1, 97285 Tauberrettersheim, zusammen.

	 4.	Grundsätze für die Kennzeichnung der Stimmzettel:
		 Gewählt wird mit amtlich hergestellten Stimmzetteln. Sie sind 

als Muster anschließend an diese Bekanntmachung abge-
druckt. Gegebenenfalls aufgedruckte Strichecodes dienen 
ausschließlich der Erleichterung der Stimmenauszählung.

	4.1	nicht besetzt
	4.2	Stichwahl der ersten Bürgermeisterin und des ersten 

Bürgermeisters/ der Oberbürgermeisterin und des Ober-
bürgermeisters sowie der Landrätin und des Landrats:

		 Jede stimmberechtigte Person hat eine Stimme. Auf den an-
schließend abgedruckten Stimmzetteln ist erläutert, wie die 
Stimmzettel zu kennzeichnen sind.

	4.3	Die gekennzeichneten Stimmzettel sind mehrfach so zu falten, 
dass der Inhalt verdeckt ist.

	 5.	Jede wahlberechtigte Person kann ihr Wahlrecht nur einmal 
und nur persönlich ausüben. Eine Ausübung des Wahlrechts 
durch einen Vertreter anstelle der wahlberechtigten Person ist 
unzulässig (Art. 3 Abs. 4 Satz 2 des Gemeinde- und Landkreis-
wahlgesetzes). Eine wahlberechtigte Person, der des Lesens 
unkundig oder wegen einer Behinderung an der Abgabe der 
Stimme gehindert ist, kann sich hierzu der Hilfe einer anderen 
Person bedienen. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei 
der Kundgabe einer von der wahlberechtigten Person selbst 
getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. 
Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher 
Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung 
oder Entscheidung der wahlberechtigten Person ersetzt oder 
verändert oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson 
besteht (Art. 3 Abs. 5 des Gemeinde- und Landkreiswahlgeset-
zes).

		 Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer 
Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit Frei-
heitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 
Unbefugt wählt auch, wer im Rahmen zulässiger Assistenz 
entgegen der Wahlentscheidung des Wahlberechtigten oder 
ohne eine geäußerte Wahlentscheidung des Wahlberechtigten 
eine Stimme abgibt. Der Versuch ist strafbar (§ 107a Abs. 1 
und 3 StGB).

11.03.2026 � Wahlamt, S. Harder

Anlage 17 Teil 1 (zu § 92 GLKrWO)
Die Wahlleiterin der Gemeinde Tauberrettersheim

Bekanntmachung des abschließenden  
Ergebnisses der Wahl des Gemeinderats  
am 8. März 2026
Der Wahlausschuss hat in seiner Sitzung am 16.03.2026 folgen-
des abschließendes Ergebnis der Wahl des Gemeinderats fest-
gestellt: 
	1.	 Die Zahl der Stimmberechtigten:	�  664
		  Die Zahl der Personen, die gewählt haben:	�  525
		  Die Zahl der insgesamt abgegebenen 
		  gültigen Stimmen:	�  3.492
		  Die Zahl der insgesamt abgegebenen 
		  ungültigen Stimmzettel:	�  30
	2. 	Insgesamt sind 8 Gemeinderatssitze zu vergeben. 
	3. 	Auf die einzelnen Wahlvorschläge entfallen folgende Stimmen-

zahlen und Sitze:
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Ord-
nungs- 

zahl

Name des Wahlvorschlagsträgers 
(Kennwort)

Gesamtzahl 
der gültigen 

Stimmen

Anzahl der 
Sitze

01   Bach Udo 7 0
02   Breunig Manuela 107 0
03   Dilling Markus 12 0
04   Fries Florian 18 0
05   Fries Katharina 21 0
06   Fries Niko 139 0
07   Fries Uwe 6 0
08   Glaser Sandra 6 0
09   Götz Michael 335 1
10   Götz Tobias 10 0
11   Hanft Alexander 308 1
12   Heiber Christian 142 0
13   Hofmann Benedikt 186 1
14   Hofmann Rainer 8 0
15   Jedrol Nicole 414 1
16   Kleinschrot Dirk 24 0
17   Kleinschrot Joachim 164 0
18   Löber Elmar 6 0
19   Löber Maximilian 10 0
20   Lörner Jens 4 0
21   Lurz Patrick 323 1
22   Michel Sandra 126 0
23   Mohr Klaus 15 0
24   Mohr Matthias (Hardtweg) 26 0
25   Müller Manuela 6 0
26   Nörpel Martin 6 0
27   Pfahler Marlene 12 0
28   Raupp Bastian 4 0
29   Raupp Manuel 183 1
31   Raupp Michael 11 0
32   Schmieg Marion 268 1
33   Schnabl Thomas 12 0
34   Vogel Michael 379 1
35   Wagner Heike 15 0
36   Walter Florian 5 0
37   Walter Kerstin 16 0
38   Wetzel Manfred 5 0
40   Wickel Reinhold 12 0
41   Zeller Herbert 6 0
43   Breunig Steffen 1 0
44   Diemer Irmgard 1 0
46   Fermüller Andre 3 0
47   Fries Thomas 2 0
48   Haas Marco 1 0
49   Heck Michael 5 0
50   Heller Steffen 1 0
51   Helms Marcus 3 0
52   Henn Paul 1 0
53   Hofmann Dominik 2 0
54   Hofmann Manuela 1 0
55   Huntscha Tobias 2 0
56   Jäger Christian 1 0
57   Klinz Boris 2 0
58   Kutschera Stefan 1 0
59   Landwehr Christian 1 0
60   Landwehr Jonas 4 0
61   Lehmeier Birgit 1 0
62   Lehmeier Luca 1 0
63   Mering Jörg 1 0

64   Melzer Michael 1 0
65   Michel Thomas 2 0
66   Mohr Lucas 2 0
67   Mohr Wolfgang 2 0
68   Muhler Daniel 2 0
69   Müller Antonia 1 0
70   Müller Christian 3 0
71   Müller Volker 5 0
72   Nörpel Edgar 3 0
73   Nörpel Rainer 1 0
74   Olkus Florian 1 0
75   Olkus Lorena 2 0
76   Preuninger Petra 1 0
77   Preuninger Tabea 4 0
78   Raupp Christa 6 0
79   Raupp Franziska 3 0
80   Schiffmann Gerhard 1 0
81   Schmitt Lothar 1 0
82   Schmitt Juliane 3 0
83   Schnabl Christine 2 0
84   Ums Robert 1 0
85   Wagner Josef 1 0
86   Werani Martin 2 0
87   Wetzel Robert 7 0
88   Wirth Jochen 2 0
89   Wolpert Melanie 3 0
90   Wunderlich Michael 3 0
91   Wunderlich Paul 3 0
92   Raupp Hildegard 3 0
93   Gernet Richard 1 0
94   Breunig Sebastian 1 0
95   Götz Karsten 1 0
97   Grötsch Hugo 1 0
98   Heck Christopher 1 0
99   Heck Robert 1 0
100   Heller Julius 1 0
101   Heller Manfred 1 0
102   Heller Thomas 1 0
103   Keck Andreas 1 0
104   Keck Manuel 1 0
105   Löber Simone 1 0
106   Michel Nico 2 0
107   Michel Timo 1 0
109   Mohr Mathias (Kapellenweg) 1 0
110   Muhler Alois 1 0
111   Muhler Sabrina 1 0
112   Müller Max 3 0
113   Pfahler Heiko 1 0
114   Pfl üger Peter 3 0
116   Rein Jannik 3 0
121   Ziegler Nadja 1 0
999   Wählerbenannte Personen 0 0

16.03.2026
Katharina Fries

     sind nie so, wie sie sind. 
Sie sind immer das, was man aus ihnen 
macht.
Sie sind immer das, was man aus ihnen 

Jean Anouilh

     sind nie so, wie sie sind. 
Sie sind immer das, was man aus ihnen 
     sind nie so, wie sie sind. 
Sie sind immer das, was man aus ihnen 

Die Dinge 
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Kirchliche Nachrichten

Evangelische Kirchengemeinden
Evangelische Kirchengemeinde Geroldshausen
Geroldshausen – Moos – Kirchheim – Gaubüttelbrunn – Kleinrin-
derfeld – Röttingen – Tauberrettersheim – Bieberehren

Wir sind erreichbar:
Pfarramt  Simone Ott-Riße
 Hauptstraße 10, 97256 Geroldshausen
 mittwochs, 8.00 Uhr – 14.00 Uhr
Mail: pfarramt.geroldshausen@elkb.de
Tel.  09366/430, Fax 9823477
Pfarrerin  Elise Badstieber
 Hauptstr. 10, 97256 Geroldshausen
Tel.  09366/430
Mobil:  0176/44483933
Mail: elise.badstieber@elkb.de

Aktuelle Informationen aus unserer evangelischen Kirchen-
gemeinde fi nden Sie in der Regel auf der Homepage unter 
„geroldshausen-evangelisch.de“ und in unserer Gemeinde-
App Churchpool!

Röttingen – Tauberrettersheim – Bieberehren
Es kam in Einzelfällen zu Irritationen in Bezug auf die seelsor-
gerliche Begleitung in Röttingen und Umgebung. Die katholischen 
Kollegen sind vor Ort präsent. Dennoch bin ich für Anfragen, Seel-
sorge, Kasualien etc. Ansprechpartnerin und stehe Ihnen zur Ver-
fügung. Ich freue mich, wenn Sie mit mir Kontakt aufnehmen.

Nächster Gottesdienst in der St.-Georgs-Kapelle am 
6. April 2026 um 10.00 Uhr.

Zuständig für Gemeinde Riedenheim:
Evang.-Luth. Pfarramt Herchsheim
Sitz: Giebelstadt, Pfarrerin: Christine Schlör
Obere Kirchgasse 4, 97232 Giebelstadt
Tel. 09334/993933, E-Mail: pfarramt.giebelstadt@elkb.de
Internet: www.evangelisch-im-gau.de

Pfarramtssekretärin Frau Ute Dieterich
Bürozeiten: Dienstag und Freitag, 8.00 – 12.00 Uhr

Gottesdienste
Sonntag, 22. März 2026 – Judika
 10.00 Uhr Gottesdienst, Gemeindehaus Giebelstadt
 11.15 Uhr Minikirche, Gemeindehaus Giebelstadt
Donnerstag, 26. März 2026
 19.00 Uhr ökumenisches Friedensgebet
  Gemeindehaus Giebelstadt

Veranstaltungen im Gemeindehaus Giebelstadt
Montag, 23. März 2026
 20.00 Uhr Frauenkreis
Dienstag, 24. März 2026
 10.00 Uhr Zwergerltreff
Donnerstag, 26. März 2026
 19.45 Uhr Kirchenchorprobe

Pfarreiengemeinschaft 
TauberGau
Katholisches Pfarramt Röttingen,
Herrnstraße 17, 97285 Röttingen 
Telefon 2 37 
http://www.pg-taubergau.de

E-Mail: pfarrei.roettingen@bistum-wuerzburg.de
Öffnungszeiten des Pfarrbüros:
Montag    9.00 Uhr bis 13.00 Uhr 
Dienstag  14.00 Uhr bis 18.00 Uhr 

   

 
  

  

 

 

  
Dienstag  
Mittwoch   geschlossen (erreichbar im Verwaltungs-

büro Ochsenfurt von 9.00 bis 16.00  Uhr, 
Tel. 09331/980060

Donnerstag geschlossen (erreichbar im Pfarrbüro Aub  
    9.00 Uhr bis 13.30 Uhr, Tel. 09335/201)
Freitag    9.00 Uhr bis 13.00 Uhr

Unsere Seelsorger sind für Sie erreichbar:
Pater Silvester, Tel. 09338/237 (mit AB) oder 09338/9801239,
silvestor.ottaplackal@bistum-wuerzburg.de
Pfarrvikar Francois Tiando, Aub, Tel. mobil: 01578/1269107, 
francois.tiando@bistum-wuerzburg.de 
Gemeindereferentin Sabine Ernst, Tel. 09338/9801352, 
sabine.ernst@bistum-wuerzburg.de
Falls Sie von den oben genannten Personen niemanden erreichen 
sollten, steht in dringenden seelsorgerischen Angelegenheiten 
über die Notfallnummer 0151/56581035 ein Ansprechpartner zur 
Verfügung.
Terminkalender der Pfarreiengemeinschaft
Donnerstag, 19. März 2026 
14.00 Uhr Kreuzweg der Senioren i. d. Pfarrkirche Röttingen, 

anschl. gemütl. Beisammensein
Freitag, 20. März 2026 
18.30 Uhr Bußgottesdienst für die PG in Tauberrettersheim
Mittwoch, 25. März 2026 
14.00 Uhr „Pfl ege-Info-Café“ im Rahmen des Seniorennachmit-

tags im Pfarrheim Röttingen
Donnerstag, 26. März 2026 
19.30 Uhr Sitzung Gemeindeteam/Kirchenverwaltung Stalldorf
Osterbasteln Frauenbund im Pfarrheim Röttingen
Samstag, 28. März 2026 
19.00 Uhr Passionskonzert in der Pfarrkirche Röttingen
Sonntag, 29. März 2026 
10.15 Uhr Familiengottesdienst in Röttingen, Beginn an der Ge-

orgskapelle mit Palmweihe, Gottesdienst mitgestaltet 
von Con Lancia

Fastensuppenessen im Pfarrheim Röttingen, im Anschluss an den 
Gottesdienst.

Gottesdienstordnung vom 19. bis 29.3.2026

Donnerstag, 19. März 2026 – hl. Joseph, Bräutigam der 
Gottesmutter Maria

Bieberehren
 18:30 Uhr Messfeier Eugen u. Irmgard Rüdenauer u. Ang

Freitag, 20. März 2026

Bieberehren
 17:00 Uhr Rosenkranz
Tauberrettersheim
 18:00 Uhr Rosenkranz
 18:30 Uhr Bußgottesdienst der Pfarreiengemeinschaft

Samstag, 21. März 2026 – 5. Fastensonntag
Kollekte: Misereor

Riedenheim
 18:30 Uhr Vorabendmesse, anschl. Beichtgelegenheit
  Justina Roth u. Eltern/Philipp u. Hilde Bergmann/

Christl Schott/Erna u. Bernd Langmandel/Richard u. 
Franziska Kreutzer/Rainer, Renate, Alfons u. Ottilie 
Fries u. Ang./Sr. Erna Roth u. verst. Ang./Marianne u. 
Josef Pfanzer, Helene u. Josef Derr/Fam. Peter Häus-
ler/Barbara Dettelbacher

Denke nicht so oft an das,
                  was dir fehlt, sondern an das, was du hast. Marc Aurel
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Sonntag, 22. März 2026 – 5. Fastensonntag
Kollekte: Misereor

Bieberehren
 8:45 Uhr Messfeier Fam. Bergmann, Schenk u. Winkler/Fam. 

Peppel u. Senftinger u. Maria u. Leonhard Ehrmann/
Irmgard Roth, Regina Wetzel, Anton u. Robert Vogel/
Richard Döppler u. Ang

 17.00 Uhr Passionsmusik-Andacht in der Marienkapelle
Röttingen
 8:45 Uhr Wort-Gottes-Feier
Strüth
 8:45 Uhr Messfeier Karl Schäfer u. Ang./Albin Lochner/Hugo 

Haag, Fam. Haag u. Mark/Antonie u. Goswin Kuhn u. 
Ang.

Aufstetten
 10:15 Uhr Messfeier Erich Bätz u. verst. Eltern u. Geschwister/

Manfred Grimm u. Ang./Franz Schmitt (SA)
Tauberrettersheim
 10:15 Uhr Messfeier, anschl. Beichtgelegenheit
  Karl Hofmann u. Dieter Melzer/Martin Ums u. Groß-

eltern/Renate Löber u. Verst. d. Fam. Löber u. Schäfer/
Prof. Joseph Ziegler u. Pfarrer Anton Ziegler/Maria 
Wunderlich-Wagner u. Ang./Ludwig u. Agnes Heller, 
Pfr. Rudolf Heller, Marianne Heller u. Monika Olkus

Dienstag, 24. März 2026

Röttingen
 16:00 Uhr Messfeier im Seniorenzentrum

Mittwoch, 25. März 2026 – Verkündigung des Herrn

Röttingen
 8:45 Uhr Messfeier Hermann Lochner, Eltern Hersam u. Loch-

ner/Fam. Babette Müller u. Ang.
Röttingen
 17:15 Uhr Weg-Gottesdienst für die Kommunionkinder und 

die Familien
Tauberrettersheim
 18:00 Uhr Fastenandacht

Freitag, 27. März 2026

Bieberehren
 17:00 Uhr Rosenkranz
Tauberrettersheim
 18:00 Uhr Rosenkranz
Aufstetten
 18:30 Uhr Messfeier

Samstag, 28. März 2026 – Palmsonntag
Kollekte: für das Hl. Land

Tauberrettersheim
 18:30 Uhr Palmweihe am Bildstock Rein-Haag, Prozession 

zur Kirche: Vorabendmesse
  Agnes u. Egid Mohr u. Ang./Karl Hofmann u. Ang./Jo-

hann Bardo, Verst. d. Fam. Bardo u. Löber/Gottfried 
Heller u. Maria Dießl/Helene Ziegler u. verst. Eltern u. 
Geschwister/Adolf, Hilde u. Alfred Mohr, Ernst u. Aline 
Grötsch, Helga Schmitt

Röttingen
 19:00 Uhr Konzert Projektchor i. d. Pfarrkirche

Sonntag, 29. März 2026 – Palmsonntag
Kollekte: für das Hl. Land

Riedenheim
 8:45 Uhr Palmweihe und Prozession zur Kirche:
  Wort-Gottes-Feier

Stalldorf
 8:45 Uhr Palmweihe u. Prozession zur Kirche: Messfeier
  Anna u. Alois Deppisch u. Ang./Katharina u. Michael 

Kuhn
Aufstetten
 10:15 Uhr Palmweihe am Bildstock Bätz, Prozession z. Kir-

che: Wort-Gottes-Feier
Röttingen
 10:15 Uhr Palmweihe an der Georgskapelle, Prozession z. 

Kirche: Familiengottesdienst mit Vorstellung der 
Kommunionkinder, anschl. Fastensuppenessen 
im Pfarrheim (Gottesdienst mitgestaltet von Con 
Lancia)

  Irmgard Bauer u. Ang./Emil Kreußer, Rita Lang, Brigit-
te Kunz/Elisabeth u. Hermann Gunz/Burkhard Mohr, 
Fam. Mohr u. Schauer/Fam. Mühlek u. Keck

Bieberehren
 14:00 Uhr gemeinsamer Kreuzweg der PGs TauberGau und 

Aub-Gelchsheim

Röttingen:
Auch dieses Jahr können bei der Palmweihe am Sonntag, 
29. März, kleine Palmkreuze mitgenommen werden. Gerne 
gegen eine Spende für die Kirchenrenovierung.

Bieberehren:
Herzliche Einladung zur Passionsmusik – Andacht am Sonn-
tag, 22. März 2026, um 17.00 Uhr in der Marienkapelle Bie-
berehren.
Zu hören sind Chorlieder und Instrumentalstücke. Wir singen 
auch gemeinsam, deshalb bringen Sie bitte Ihr Gotteslob mit.

Toleranz Recht hat.
Kurt Tucholsky

ist der Verdacht, dass der andere
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für unsere Senioren

Wichtige Telefonnummern:
Ärztliche Dienste und Apothekendienst: s. Seite 1
Sozialstation südlicher Landkreis Würzburg: 09338/9806111
Seniorenkreis Röttingen: 09338/574

VGem Röttingen – Aktuelles

VHS-Kurse
Easy-Alltagsrezepte aus dem Thermomix
Freitag, 27.3.2026, von 18.30 – 21.30 Uhr, 
Kursnummer: 36269RÖ

An diesem Abend bereiten wir leckere Rezepte für den Alltag zu. 
Ziel dabei ist es, schnelle Rezepte mit einfachen Zutaten für Groß 
und Klein zu zaubern. Vorspeise, Hauptgericht, Beilage, Dip, 
Salat – alles ist dabei. Lassen Sie sich überraschen! Die Ge-
richte kochen wir mit frischen und gesunden Zutaten, die im 
Thermomix ganz unkompliziert zubereitet werden können. Lernen 
und vertiefen Sie Ihre Kochpraxis mit dem Thermomix! Dabei 
kommt auch das Dampfgaren im Varoma nicht zu kurz. Der Kurs 
richtet sich an alle, die Spaß am gemeinsamen Kochen haben. 
Sie lernen an diesem Abend sowohl den TM 6 als auch den TM 7 
kennen. Vorkenntnisse im Umgang mit dem Thermomix sind dabei 
nicht erforderlich.
Nähere Informationen: 
Volkshochschule Ochsenfurt, Tel. 09331/2890

Stadt Röttingen

Kinder- und Jugendraum
Zehntscheune

Der Kinder- und Jugendraum Röttingen befi ndet sich im 
2. Stock der Zehntscheune der Burg Brattenstein. Schaut 
doch mal vorbei, es gibt viel zu entdecken!
Kidsraum
Wann?  Dienstag von 16.30 bis 18.30 Uhr
 (Schulferien ausgenommen)
Wer? Kids von der 2. bis zur 6. Klasse
Was? Freunde treffen, Spiele, Kicker, Billard, PS3, Wii 

und wechselnde Aktionen: kochen, kreativ sein, 
spielen …

Ich habe immer ein offenes Ohr für eure Ideen und die 
Dinge, die euch bewegen. Ihr könnt euch gerne an mich 
wenden: Daphne Wolfram
d.wolfram@gs-roettingen.de oder Tel. 0160/92298777

Stadtbücherei Röttingen
Terminverschiebung
Aufgepasst, das Vorlesen mit „Oma auf dem Sofa“ wird um eine 
Woche verschoben, es fi ndet am 27.3.2026 statt.
Es wird Zeit zum „Gärteln“!
Was pfl anze ich dieses Jahr in meinen Garten? Blumen oder 
Gemüse?

Anregungen zur Gartengestaltung, Aufzucht von Setzlingen und 
viele weitere Tipps für ein erfolgreiches Gartenjahr, fi nden Sie in 
unserer Ausstellung. Kommen Sie doch einfach einmal vorbei. Sie 
fi nden bestimmt das richtige Nachschlagewerk.
Stadtbücherei Röttingen

Öffnungszeiten
Montag  16.00 – 19.00 Uhr
Mittwoch  16.00 – 18.00 Uhr
Freitag  16.00 – 19.00 Uhr
Tel. 09338/980011, E-Mail: buecherei@roettingen.de

Aktuelles

Frankenfestspiele Röttingen
CSU-FW-Fraktionsinitiativen 2026:
110.000 Euro für die Frankenfestspiele Röttingen
Im Nachtragshaushalt 2026 setzen CSU und Freie Wähler mit 
mehr als 110 Millionen Euro an Fraktionsinitiativen bayernweit 
gezielte Akzente – rund 600 Projekte profi tieren davon, zwei Drittel 
davon im ländlichen Raum. Auch die Region Würzburg ist dabei.
Die Landtagsabgeordneten Björn Jungbauer (CSU, Stimmkreis 
Würzburg-Land) und Felix Freiherr von Zobel (Freie Wähler) freu-
en sich, dass sich ihr Einsatz gelohnt hat und die Frankenfest-
spiele Röttingen von der Fraktionsinitiative profi tieren. Die För-
derung in Höhe von 110.000 Euro kommt einer umfassenden 
technischen Erneuerung zugute: Digitale Werbefl ächen und Pro-
moscreens sorgen künftig für eine zeitgemäße Außendarstellung, 
neue LED-Strahler heben die Lichtinszenierungen auf ein moder-
nes Niveau und eine erneuerte Tontechnik garantiert dem Publi-
kum ein erstklassiges Akustikerlebnis.
Stimmkreisabgeordneter Jungbauer (CSU): „Die Frankenfest-
spiele Röttingen gehören zu den bekanntesten Freilichtfestspielen 
Bayerns und bereichern die Kulturlandschaft der Region seit Jahr-
zehnten. Mit der nun geförderten Modernisierung wird das Festival 
technisch auf den neuesten Stand gebracht – und damit auch für 
kommende Generationen von Besucherinnen und Besuchern at-
traktiv gehalten.“
MdL Felix Freiherr von Zobel (Freie Wähler) betont: „Gerade im 
ländlichen Raum sind Kulturveranstaltungen wie die Frankenfest-
spiele weit mehr als Unterhaltung – sie stiften Identität, stärken 
den Zusammenhalt und beleben die Region. Es ist uns ein echtes 
Anliegen, dieses Kulturgut mit gezielten Investitionen in die Zu-
kunft zu führen.“

Über die � nanzielle Unterstützung durch Mittel der Fraktionsini-
tiativen freuen sich Röttingens 1. Bürgermeister Steffen Rom-
stöck (Mitte) gemeinsam mit CSU-Landtagsabgeordnetem 
Björn Jungbauer (rechts) und Freie-Wähler-Landtagsabgeord-
netem Felix Freiherr von Zobel, MdL (links)
 Foto: Matthias Ernst/Büro Jungbauer
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„Die Förderung aus den Fraktionsmitteln hilft uns sehr, weiterhin 
professionelles Theater auf unserer Burg Brattenstein anbieten zu 
können. Vielen Dank an unsere beiden Landtagsabgeordneten 
Felix von Zobel und Björn Jungbauer für die Unterstützung. 
Diese Förderung leistet einen wichtigen Beitrag, damit wir trotz 
der schwieriger werdenden Rahmenbedingungen die Franken-
festspiele weiterhin auf diesem Niveau ausrichten können“, so 
Steffen Romstöck, 1. Bürgermeister der Stadt Röttingen.
Insgesamt konnten die beiden Abgeordneten in diesem Jahr über 
die Fraktionsinitiativen Fördermittel in Höhe von 1.140.000 Euro 
für Projekte im Landkreis Würzburg erlangen.

Vereinsmitteilungen

TSV Röttingen
Rückblick - Erste Mannschaft Kreisliga A3
Sonntag, 15.3.2026 
SGM Taubertal/Röttingen –
1. FC Igersheim � 1:0 (0:0)
Endlich wieder ein Sieg! In einem Spiel zweier 
formal gleich starker Gegner machte am Ende le-
diglich ein Tor den Unterschied aus. Die erste Halb-
zeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide 

Mannschaften. Felix Krumpiegl, der von der Bank für Maik Fer-
müller kam, sollte für neue Impulse bei der SGM sorgen (71.). 
Diese Erwartung erfüllte er in der Schlussphase (88.) mit einem 
Treffer und die SGM ging in Führung und schließlich auch mit 
einem verdienten Sieg vom Feld.
Die Formkurve der SGM zeigt nach oben, sodass man nach drei 
Spielen ohne Pleite am Stück nun über dem Strich steht und den 
11. Tabellenplatz belegt. Weiter so!
Ergebnis Reserve: 2:1 gewonnen

Vorschau:
Sonntag, 22.3.2026, in Kupferzell
TSV Kupferzell: SGM Taubertal/Röttingen
Anpfiff 15.00 Uhr
Reserve spielfrei

Schützengesellschaft Fortuna Röttingen
1. Mannschaft Luftpistole Auflage
Gauliga
Rückrunde
4. Durchgang
Kgl. priv. HSG Würzburg – Röttingen I� 894,0:880,6 Ringe
Leider hatten wir diesmal gegen unsere Gegner in Würzburg 
keine Chance. Beim letzten Wettkampf gewannen wir noch knapp 
mit 3 Ringen – dieses Mal verloren wir leider mit 14 Ringen und 
mussten unsere 3 Punkte an die HSG abgeben.
Bester Einzelschütze war Rainer Hehn mit guten 301 Ringen.
Einzel:
Rainer Hehn	 301,0 Ringe
Wolfgang Ort	 299,6 Ringe
Hermann Hertlein	 280,0 Ringe
Ersatz:
Rudi Stammler	 234,2 Ringe

Schützengesellschaft Fortuna Röttingen
LP 1 – Unterfrankenliga
Röttingen – Schöllkrippen	 5:0
Einen vollkommen ungefährdeten Sieg konnten wir 
gegen den Tabellenletzten einfahren. Die Abstände 
in den einzelnen Partien zeigten den deutlichen 
Unterschied. Bei Thomas waren es 18 Ringe, bei 
Lukas ebenfalls 18 Ringe, bei Rainer waren es 23 
Ringe, bei Adam waren es 55 Ringe und bei Udo 
waren es 47 Ringe. Alles in allem ein gelungener 

Wettkampf und durch den Sieg stehen wir weiterhin gefestigt auf 
Platz 3 in der Tabelle. Somit können wir dem nächsten und letzten 
Wettkampf gegen den Zweitplatzierten entspannt entgegenbli-
cken.
Ergebnisse			   Punkt	 erzielt mit
Top 1	 Thomas Hertlein		  1	 375 Ringe
Top 2	 Lukas Kolmstetter		 1	 362 Ringe
Top 3	 Rainer Hehn		  1	 355 Ringe
Top 4	 Adam Fries		  1	 358 Ringe
Top 5	 Udo Ackermann		  1	 341 Ringe

TC RW Röttingen
Einladung Jahreshauptversammlung
Zur am Samstag, 21. März 2026, um 19.00 Uhr 
im Vereinsheim an den Tennisplätzen stattfin-
denden Jahreshauptversammlung laden wir 
Sie herzlich ein.
Tagesordnungspunkte

TOP 1	 Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden
TOP 2	� Verlesung des Protokolls der letzten Jahreshaupt-

versammlung
TOP 3	 Bericht des 1. Vorsitzenden
TOP 4	 Bericht der Kassenwartin
TOP 5	 Bericht der Kassenprüfer
TOP 6	 Bericht des Sportwarts/Jugendleiters
TOP 7	 Entlastung der Vorstandschaft
TOP 8	 Wünsche und Anträge
Peter Englert, 1. Vorsitzender
Bernhard Schauer, Schriftführer

Jagdgenossenschaft Aufstetten
Zur nicht öffentlichen Versammlung der Mitglieder der Jagdgenos-
senschaft Aufstetten am Donnerstag, 26.3.2026, um 20.00 Uhr im 
Bürgerhaus Aufstetten ergeht hiermit an alle Grundeigentümer, 
die zum Gemeinschaftsjagdrevier Aufstetten gehören, freundliche 
Einladung.
Tagesordnung:
Begrüßung durch den Vorstand
Bericht des Schriftführers
Bericht des Kassiers
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Bericht der Kassenprüfer
Entlastung des Kassiers
Verwendung des Jagdschillings
Wünsche und Anträge
Der Jagdvorsteher hat die Einladung mit der Bekanntgabe der 
Tagesordnung mindestens eine Woche vorher in ortsüblicher Wei-
se bekannt zu geben.
Bei Verhinderung kann sich der Jagdgenosse durch seinen Ehe-
gatten, Sohn, Tochter, Mutter, Vater, ohne Vollmacht vertreten 
lassen. Jeder Vertreter darf nur eine Vollmacht besitzen.
Um pünktliches und zahlreiches Erscheinen wird gebeten.
Im Anschluss an die Versammlung findet das Jagdessen statt.
Ulsamer Edgar, Jagdvorsteher

Kath. Frauenbund
Unser nächster Stammtisch im Café Roth findet am Mittwoch, 
dem 25. März, ab 14.30 Uhr statt.
Freue mich wieder über viele Teilnehmerinnen.� Resi Fries

CSU-Ortsverband Röttingen
Herzlichen Dank, Röttingen!
Für die rege Beteiligung an der Stadtrats- und Kommunalwahl 
2026 sowie für das entgegengebrachte Vertrauen möchten wir 
uns bei allen Bürgerinnen und Bürgern von Röttingen, Strüth und 
Aufstetten bedanken.
Wir freuen uns sehr über das von Ihnen ermöglichte Wahlergebnis 
und darüber, dass wir nun drei Kandidaten in den Stadtrat ent-
senden dürfen. Dieses großartige Ergebnis verstehen wir als Auf-
trag und Verpflichtung, uns weiterhin mit großem Einsatz und Ver-
antwortungsbewusstsein für die Interessen unserer Stadt und all 
ihrer Bürgerinnen und Bürgern einzusetzen. Das gilt natürlich für 
unsere Mandatsträger im Stadtrat, aber ebenso für den gesamten 
Ortsverband der CSU. Denn auch die weiteren individuellen Er-
gebnisse sind eine tolle Motivation, das kommunalpolitische En-
gagement auf allen Ebenen fortzusetzen.
Unser besonderer Dank gilt allen Wählerinnen und Wählern sowie 
allen Unterstützerinnen und Unterstützern, die zu diesem Ergeb-
nis direkt beigetragen haben.
Über den CSU-Ortsverband und unsere Aktivitäten können Sie 
sich gerne weiterhin auf www.csu-roettingen.de informieren. Wenn 
Sie Interesse haben, sich dem Ortsverband anzuschließen oder 
einfach mal unverbindlich an einem Treffen teilnehmen möchten, 
senden Sie uns eine E-Mail an info@csu-roettinge.de oder spre-
chen Sie uns persönlich an!
Ihre CSU-Stadtratskandidaten
Katharina Gura, Albrecht Haag, Bernd Schmitt, Daniel Rudolf, 
Markus Herbst, Jürgen Lieblein, Günter Kuhnert

Unabhängige Bürger Röttingen (UBR)
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
die Kandidatinnen und Kandidaten der Unabhängigen Bürger 
Röttingen möchten sich bei der gesamten Bevölkerung von Röt-
tingen, Aufstetten und Strüth für das entgegen gebrachte Ver-
trauen anlässlich der Stadtratswahl am Sonntag, 8.3.2026, recht 
herzlich bedanken!
Röttingen – unsere Heimat – mit Geschichte – mit Zukunft!
Für die Unabhängigen Bürger Röttingen� Florian Weinberger

Gemeinde Bieberehren

Aktuelles

Familiengottesdienst mit Vorstellung der 
Kommunionkinder
„Man sieht nur mit dem Herzen gut“ war das Thema des letzten 
Familiengottesdienstes, den die 3 Kommunionkinder aus Bieber-
ehren mitgestaltet und sich der Gemeinde vorgestellt haben.

Angelehnt an das Buch „Der kleine Prinz“ haben 25 Kinder ein 
großes Herz gestaltet und erfahren, welche unsichtbaren Eigen-
schaften diese hat.
Die Kommunionkinder erzählten uns dann, was uns Jesus durch 
sein Herz schenken möchte.
„Man sieht nur mit dem Herzen gut, das Wesentliche ist für die 
Augen unsichtbar“.
Im Familiengottesdienst wirkten 25 Kinder aus Bieberehren mit 
und die Band um Christoph Herwarth gestaltete den Gottesdienst 
musikalisch.

Vereinsmitteilungen

SV Bieberehren
Rückblick:
Erste Mannschaft:
FC Creglingen – TV Niederstetten � 1:3 (0:2)
KALTE DUSCHE
Ein grauer Frühlingsnachmittag in Creglingen, 
an dem sich die Erste verdient geschlagen ge-
ben musste. Der FCC kommt gegen den TV 
Niederstetten nur schwer ins Spiel und muss 
Mitte der ersten Halbzeit per Freistoßnach-

schuss den Rückstand hinnehmen. Kurz vor dem Pausenpfiff er-
höhen die Gäste Dank abgerutschter Flanke glücklich aber se-
henswert auf 0:2. Im zweiten Spielabschnitt kommen die 
Schwarz-Weißen besser in die Partie und belohnen sich durch 
Lukas Reuther, der eine scharfe Flanke über die Linie drückt. Der 
Jubel verstummt jedoch schnell wieder, nachdem ein feiner Heber 
den alten Rückstand wiederherstellt. Im Anschluss gibt es viele 
Zweikämpfe und vereinzelte Halbchancen, die jedoch keine nen-
nenswerte Torgefahr mehr darstellen.

Zweite Mannschaft:
SGM Creglingen 2/Bieberehren – 
SGM Edelfingen/Löffelstelzen II � 0:3 (0:2)
Auch die Zweite zeigt gegen den Tabellenführer ein offensiv viel 
zu zaghaftes Heimspiel gegen den SV Edelfingen/Löffelstelzen 
und kann quasi keine nennenswerte Torgefahr erzeugen. Auf der 
anderen Seite wollte der Gast zwar auch nicht allsoviel, nahm die 
gelegentlichen Creglinger Geschenke aber dankend an und kann 
somit einen ungefährdeten Auswärtssieg feiern.

Vorschau - aktive Mannschaften
Erste Mannschaft
Sonntag, 22.3.2026, 15.00 Uhr
SGM Bieringen/​Berlichingen/​Jagsthausen – FC Creglingen
Ins Jagsttal nach Berlichingen geht es am Sonntag für die Erste. 
Jetzt gilt es für die Männer Mund abwischen und nach der Derby-
niederlage am letzten Sonntag wieder anzugreifen.

Freitag, 27.3.2026, 18.30 Uhr in Bieberehren
FC Creglingen – SV Harthausen
Im Nachholspiel geht es am Freitag gegen die erstarkten Gäste 
aus Harthausen, die in der Rückrunde aktuell fleißig Punkte sam-
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meln. Mit der Rückendeckung der treuen Zuschauer sollte es für 
die Heimelf aber möglich sein, wichtige Punkte einzuspielen.

Zweite Mannschaft
Freitag, 27.3.2026, 19.15 Uhr in Creglingen
SGM Creglingen 2/Bieberehren –
SGM Hohebach/Rengershausen
Im Nachholspiel zählt es für die Zweite am Freitag um weitere 
Punkte einzuspielen. Die kampfstarken Gäste aus Hohebach/
Rengershausen dürfen aber nicht unterschätzt werden.

Zweite Mannschaft
Sonntag, 22.3.2026 – 13.00 Uhr
SGM Bieringen/​Berlichingen/​Jagsthausen II – SGM Creglin-
gen 2/Bieberehren
Für die Zweite geht es gegen einen Gegner aus der vorderen 
Tabellenhälfte. Mit einer geschlossenen Teamleistung sollten aber 
auch Punkte möglich sein.

Rückblick SVB – Jugendfußball
C-Jugend
SGM Bitzfeld/Brettachtal – 
SGM Creglingen/Bieberehren/Taubertal/Röttingen � 3:2

Vorschau SVB – Jugendfußball
D-Jugend
Mittwoch, 25.3.2026, 18.00 Uhr in Creglingen
SGM Creglingen/Bieberehren/Taubertal/Röttingen I – 
VfB Bad Mergenheim II
SGM Krautheim/Mittleres Jagsttal – 
SGM Creglingen/Bieberehren/Taubertal/Röttingen II

C-Jugend
Samstag, 21.3.2026, 11.30 Uhr
SGM Waldenburg/Neuenstein – 
SGM Creglingen/Bieberehren/Taubertal/Röttingen

B-Jugend
Freitag, 20.3.2026, 19.00 Uhr
TV Niederstetten – 
SGM Creglingen/Bieberehren/Taubertal/Röttingen

A-Jugend
Samstag, 21.3.2026, 15.00 Uhr
SGM Weikersheim Vorbach/Tauber – 
SGM Creglingen/Bieberehren/Taubertal/Röttingen

Abteilung Tischtennis:
Rückblick: Samstag, 14.3.2026
Jugend: SV Bieberehren – TSV Gerabronn � 0:10
Wenig auszurichten hatte unser Nachwuchs gegen 
den verlustpunktfreien Tabellenführer aus Gera-
bronn. Das Ergebnis spricht für sich, doch in den 
einzelnen Partien wehrten sich unsere Jungs nach 

Kräften. Einige Matches gingen über die volle Distanz von 5 Sät-
zen, am Ende musste man sich aber stets der spielerischen 
Klasse der Gäste beugen. Für den SVB spielten Lukas Englert, 
Anton Zobel, Felix Zobel und Jonas Engel.

VfB Bad Mergentheim III – SV Bieberehren � 7:9
Einen knappen, aber verdienten Sieg feierte unsere Erste beim 
leicht favorisierten Gastgeber in Bad Mergentheim. Verlass war 
wieder auf das vordere Paarkreuz, das alle Partien für sich ent-
scheiden konnte und so den Grundstein für diesen Auswärtssieg 
legte. Nach einem ausgeglichenen Verlauf setzte das SVB-
Schlussdoppel den entscheidenden Siegpunkt. Für den SVB an 
der Platte waren P. Pflüger, O. Pochereniuk, B. Herkert, M. Körner, 
S. Brabletz und Th. Geuder.

Sonntag, 15.3.2026
FC Igersheim II – SV Bieberehren � 7:9
Auch im zweiten Spiel des Wochenendes feierte unser Team erst 
im Schlussdoppel einen weiteren Auswärtserfolg. Vorher waren 
die einzelnen Partien teils schwer umkämpft. Am Ende aber sieg-
te unsere Truppe nicht unverdient beim direkten Tabellennach-
barn. Mit diesem Erfolg schiebt sich unsere Erste auf einen be-
achtlichen dritten Tabellenplatz. Für den SVB spielten P. Pflüger, 
O. Pochereniuk, B. Herkert, A. Vogel, M. Körner, S. Brabletz und 
J. Weid.

Vorschau: Samstag, 21.3.2026
ab 18.00 Uhr: SV Morsbach – SV Bieberehren

Am kommenden Samstag bestreitet unsere Erste ihr letztes Sai-
sonspiel beim Tabellenletzten in Morsbach. Auf dem Papier ist 
unsere Mannschaft klarer Favorit, zu Hause aber ist Morsbach 
nicht zu unterschätzen. Es bedarf schon einer konzentrierten Leis-
tung, um der Favoritenrolle auch gerecht zu werden.

Sängerkranz Bieberehren
Liederabend mit besonderem Klang
Der Sängerkranz Bieberehren und Eintracht Reinsbronn laden am 
21. März 2026 herzlich zum Liederabend ins Sportheim ein.
Mit im Gepäck: beste Laune, klangvolle Stimmen und als Gast-
chor der Männergesangverein 1882 Uettingen. Eine besondere 
Note erhält der Abend durch einen prominenten Mitsänger: Alt-
landrat Nuss steht nicht am Rednerpult, sondern mitten im Chor 
– und zeigt, dass er auch musikalisch den richtigen Ton trifft.
Freuen Sie sich auf einen unterhaltsamen Abend mit schwung-
vollen Liedern, geselligem Beisammensein und garantiert guter 
Stimmung.
Für Essen und Trinken ist selbstverständlich bestens gesorgt.
Einlass 19.00 Uhr, Beginn 20.00
Also Termin vormerken, vorbeikommen und genießen – wir 
freuen uns auf Sie!

SAV Bieberehren
Geräucherte Forellen
Am Karfreitag, den 3.4.2026, bietet der Sport-
angelverein Bieberehren für alle Fischlieb-
haber wieder frisch geräucherte Forellen 
zum Abholen an!

Bitte um telefonische Vorbestellung bis Sonntag, 29.3.2026, bei 
Günter Vogel unter Tel. 09338/8103 oder bei Martin Weid unter 
Tel. 09338/981896.
Die Forellen können am Karfreitag zwischen 11.00 und 13.30 Uhr 
am Vereinsraum (alter Schulhof) in Bieberehren abgeholt werden.
Auf Ihre Bestellung freut sich der Sportangelverein!
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Gemeinde Riedenheim

Vereinsmitteilungen

DJK-SV Riedenheim
NORMANDIE – meine zweite Heimat
... entstanden aus einer langjährigen Freund-
schaft.
Bei vielen Erlebnissen und gewonnenen Ein-
drücken in der Normandie hat sich dieses 
heimatliche Gefühl entwickelt.
Von einigen Begegnungen und auch Sehens-

würdigkeiten möchte ich Bilder zeigen und davon berichten.
Wann: Freitag, 27. März 2026
Uhrzeit: 20.00 Uhr
Wo: Sportheim in Riedenheim

Jagdgenossenschaft Riedenheim
Jagdversammlung am Donnerstag, den 26.3.2026
Zur nicht öffentlichen Versammlung der Mitglieder der Jagdgenos-
senschaft Riedenheim wird am Mittwoch, den 26.3.2026, um 
20.00 Uhr in die Nepomuk-Stube Riedenheim herzlich eingela-
den.

Tagesordnung:
1. Bericht des Jagdvorstehers
2. Bericht der Schriftführerin
3. Kassenbericht
4. Wegenetz
5. Neuwahlen
6. Wünsche und Anträge
Anschließend Jagdessen

Zur besseren Planbarkeit des Jagdessens bitten wir alle, die teil-
nehmen möchten, um eine kurze Rückmeldung per WhatsApp 
oder Anruf unter 0173/3255539 (Joachim Karl).
Anmerkung:
Der Jagdvorsteher hat die Einladung mit der Tagesordnung min-
destens eine Woche vorher in ortsüblicher Weise bekannt zu 
geben. Bei Verhinderung kann sich der Jagdgenosse durch seinen 
Ehegatten, Sohn, Tochter, Mutter, Vater, ohne Vollmacht vertreten 
lassen. Jeder Vertreter darf nur eine Vollmacht besitzen. Um 
pünktliches und zahlreiches Erscheinen wird gebeten.
Joachim Karl, Jagdvorsteher

Gemeinde Tauberrettersheim

Aktuelles

Hurra, Hurra, der gemeindliche 
Bücherschrank ist endlich da!
Liebe Bürgerinnen und Bürger,
was lange währt, wird endlich gut.
Wir haben seit Dienstag, dieser Woche einen Bücherschrank im 
Bushaltestellenhäuschen an der alten Schule stehen. Der Stand-
ort wurde von mir so ausgewählt, dass er zentral liegt. Dort gibt 
es wöchentlich ab Freitagnachmittag auch immer die neuen „Blättle-
Angebote“.
Zum Bücherschrank möchte ich noch folgende Hinweise geben:
Der Grundsatz soll lauten:
Nimm mit, stell ein, gib weiter – so einfach funktioniert er.
 - Jeder darf Bücher kostenlos mitnehmen und einstellen, ohne 

Anmeldung.
 - Stelle nur Bücher ein, die du selbst gern weitergeben würdest:
  vollständig, sauber, ohne geknickte Seiten oder Feuchtschäden.
 - Bitte keine Werbung, Flugblätter oder Dinge, die nicht Buch 

sind (Spiele, Kleidung usw.).
 - Stell die Bücher ordentlich ins Regal; bei vollem Schrank 

nimmst du bitte eins mit, statt zu stapeln.
 - Wenn der Schrank übervoll oder beschädigt ist, kurze Info an 

die Bürgermeisterin oder die Gemeindearbeiter – Danke!
 - Bitte die Schranktüren nach Benutzung wieder verschließen!
So bleibt der Schrank für alle ein freundlicher Ort zum Stöbern, 
viel Freude damit! K. Fries

Vereinsmitteilungen

Original Taubertaler Musikanten
Generalversammlung
Am Samstag, den 21.3.2026, fi ndet um 19.30 Uhr die jährliche 
Generalversammlung der Original Taubertaler Musikanten e. V.
im Sportheim (Proberaum) in Tauberrettersheim statt.

Tagesordnung:
1. Begrüßung durch die 1. Vorsitzende
2. Tätigkeitsbericht
3. Kassenbericht
4. Bericht der Kassenprüfer
5. Entlastung der Vorstandschaft
6. Wünsche und Anträge
An alle Mitglieder und Freunde des Vereins ergeht herzliche Ein-
ladung. Die Vorstandschaft

Landfrauen Tauberrettersheim
Herzliche Einladung zu unserer diesjährigen Sommerlehr-
fahrt nach Weismain
Bei Korbwaren Oppel erhalten Sie Einblicke in eines der ältesten 
Handwerke der Menschheit, das seit 2018 als immaterielles Kul-
turerbe anerkannt ist. Neben einer kurzen Vorstellung und einer 
Flechtvorführung gibt es die Möglichkeit, das vielfältige Sortiment 
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an Korbwaren zu entdecken. Bei der Stadtführung lernen Sie die 
historische Kleinstadt Weismain im Landkreis Lichtenfels näher 
kennen. Die Stadt liegt im idyllischen Obermaintal am Rande der 
Fränkischen Schweiz und ist geprägt von einer langen Geschich-
te, gut erhaltenen Bauwerken und einer naturnahen Umgebung. 
Unseren lehrreichen Tag schließen wir mit einem gemeinsamen 
Abendessen im Gasthof Deuber.
Termine
Mittwoch, 29.4.2026, Abfahrt Unterpleichfeld
Mittwoch, 20.5.2026, Abfahrt Estenfeld
Donnerstag, 21.5.2026, Abfahrt Uettingen
Mittwoch, 10.6.2026, Abfahrt Ochsenfurt
Donnerstag, 11.6.2026, Abfahrt Uettingen
Samstag, 13.6.2026, Abfahrt Ochsenfurt
Mittwoch, 17.6.2026, Abfahrt Ochsenfurt
Donnerstag, 18.6.2026, Abfahrt Bergtheim
Mittwoch, 24.6.2026, Abfahrt Ochsenfurt
Samstag, 27.6.2026, Abfahrt Maidbronn/Rimpar

Programm:
ca. 7.15 Uhr Abfahrt
10.00 – 12.00 Uhr Führung auf dem Direktvermarkterhof Böhmer 
mit anschließender Möglichkeit zu einem Imbiss
12.30 – 14.00 Uhr Führung bei Korbwaren Oppel
14.30 – 16.30 Uhr Stadtführung zum Thema „Zeitreise“ durch 
Weismain
17.00 Uhr Abendessen Gasthof Deuber
ca. 19.00 Uhr Rückfahrt zu den Ausgangsorten
PREIS: 42,00 Euro
Anmeldung bis spätestens 31.3.2026.
Anmeldung bei Jutta Löber, Tel. 99870 ab 18.00 Uhr, oder 0174/ 
7152912, gerne auch per WhatsApp.
Zahlungshinweis:
Zahlung des Reisepreises bei Anmeldung!
Der Reisepreis ist vom Anmelder für alle angemeldeten Personen 
komplett zu überweisen.
Stornobedingungen:
Bei Storno ab Buchung bis 1.4.2026 fallen 10 € Bearbeitungsgebühr 
an. Bei Annullierung ab dem 2.4.2026 oder bei Nichterscheinen am 
Reisetag kann keine Erstattung des Reisepreises erfolgen.

Kindergarten St. Maria Tauberrettersheim
Mitgliederversammlung des Kindergartenvereins St. Maria e. V. 
Tauberrettersheim
Am Donnerstag, den 26. März 2026, findet um 20.00 Uhr im Sit-
zungssaal des Rathauses Tauberrettersheim die ordentliche Mit-
gliederversammlung des Kindergartenvereins St. Maria e. V. statt.
Tagesordnung:
	 1.	Begrüßung
	 2.	Verlesung der Niederschrift der letzten Mitgliederversammlung
	 3.	Jahresbericht
	 4.	Kassenbericht
	 5.	Kassenprüfungsbericht
	 6.	Genehmigung des Jahresberichtes und der Jahresrechnung 

2025
	 7.	Entlastung des Vorstands
	 8.	Tätigkeitsbericht der Kindergartenleiterin
	 9.	Neuwahl der Vorstandschaft und der Rechnungsprüfer
	10.	Verschiedenes
Alle Mitglieder und Freunde des Vereins sind herzlich dazu ein-
geladen.
Kindergartenverein St. Maria e. V. Tauberrettersheim
Die Vorstandschaft

von anderen Behörden

Bio-Weinerlebnis zum Tag der Biodiversität: 
Was macht ökologischen Anbau aus?
Die Region Würzburg ist nicht nur für ihre barocke Architektur und 
den Main bekannt, sondern auch für ihren hervorragenden Fran-

kenwein und die charakteristische Kulturlandschaft der Weinber-
ge. Der Strukturreichtum dieser Landschaft bietet eine große bio-
logische Vielfalt: Die trocken-warmen Rebhänge stellen einen 
besonderen Lebensraum für zahlreiche Pflanzen- und Tierarten 
dar.
Anlässlich des Internationalen Tages der biologischen Vielfalt lädt 
die Öko-Modellregion stadt.land.wü. am 22. Mai 2026 von 17.00 
- 20.00 Uhr zu einem Bio-Weinerlebnis in Randersacker ein. Dabei 
geht es um die Frage: Wie kann Biodiversität im Bio-Weinbau 
konkret gelebt werden?
Bio-Weinbergsführung in Randersacker
Angesichts zunehmender Trockenheit in der Region infolge des 
Klimawandels wird es immer wichtiger, den wertvollen Lebens-
raum zu erhalten und weiterzuentwickeln. Gleichzeitig sollen po-
sitive Beispiele aus der Praxis stärker in den Fokus der Öffentlich-
keit gerückt werden. Die Veranstaltung beginnt mit einer 
Weinbergsführung des Bio-Weinguts Schmachtenberger. An-
schließend erhalten die Teilnehmenden bei einem Besuch im Bio-
Weingut Bardorf weitere Einblicke in den ökologischen Weinbau 
und können die Weine vor Ort verkosten.
Für die Wanderung werden festes Schuhwerk, Sonnenschutz 
sowie ausreichend Wasser empfohlen. Vor Ort fällt ein Betrag von 
zehn Euro pro Person für die Weinverkostung an. Da die Teil-
nehmerzahl begrenzt ist, wird um Anmeldung über die Website 
eveeno.com/104700972 oder per E-Mail an oekomodellregion@
lra-wue.bayern.de gebeten.
Auskünfte erteilt Öko-Modellregionsmanagerin Hanna Dorn 
(Tel. 0931/8003-5108). Weitere Informationen sind auf der Web-
seite der Öko-Modellregion stadt.land.wü. unter oekomodellregio-
nen.bayern/stadt.land.wue. in der Rubrik „Termine“ zu finden.

Mitwirkende gesucht für den 3. Biomarkt  
der Öko-Modellregion stadt.land.wü.  
am 26. September
Nach den erfolgreichen Veranstaltungen 2024 und 2025 geht der 
Biomarkt der Öko-Modellregion stadt.land.wü. in diesem Jahr in 
die dritte Runde – und wird noch vielfältiger. Am Samstag,  
26. September 2026, findet das besondere Markterlebnis in der 
Würzburger Innenstadt auf dem Unteren Markt statt.
Damit der 3. Biomarkt für Groß und Klein ein Erlebnis wird, braucht 
es engagierte Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die den Markt mit 
ihren Angeboten mitgestalten möchten. Gesucht werden unter 
anderem:
•	 Markthändlerinnen und Markthändler mit regionalen Bio-

Produkten
•	 Informationsstände rund um nachhaltige Landwirtschaft, Ver-

arbeitung und Bewirtschaftung
•	 Kinderprogramme (z. B. Nistkästen bauen, Saatkugeln her-

stellen)
•	 Mitmachaktionen wie Saftpressen und Verkostungen
•	 Essensstände mit regionalen Bio-Spezialitäten
Um Anmeldung wird bis 31. Mai 2026 gebeten. Weitere Auskünfte 
erteilt Öko-Modellregionsmanagerin Hanna Dorn (Tel. 0931/8003-
5108, E-Mail: oekomodellregion@lra-wue.bayern.de).

10 Jahre Fairtrade-Landkreis Würzburg: 
Großes Engagement, eine Rezertifizierung 
und eine Sonderausstellung zum Jubiläum
Der Landkreis Würzburg setzt seit zehn Jahren regelmäßig Zei-
chen für global gerechte Handelsbeziehungen. Zum Jubiläum als 
Fairtrade-Landkreis hat Fairtrade-Ehrenbotschafter Manfred Holz 
Landrat Thomas Eberth die Urkunde zur erneuten Rezertifizie-
rung überreicht. Die Auszeichnung würdigt das kontinuierliche 
Engagement des Landkreises für fair gehandelte Produkte sowie 
für Bildungs- und Informationsarbeit rund um den fairen Handel.
Im Rahmen einer kleinen Feierstunde im Landratsamt wurde 
dabei auch deutlich, dass Fairtrade im Landkreis Würzburg längst 
mehr ist als ein Titel. Zahlreiche Partner aus dem Einzelhandel, 
der Gastronomie, Gemeinden, Schulen, Kindertageseinrichtun-
gen und Weltläden engagieren sich gemeinsam mit der Fairtrade-
Steuerungsgruppe dafür, das Thema im Alltag sichtbar zu machen 
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und motivieren zum Mitmachen. „Im Landkreis Würzburg finden 
wir geballtes Engagement für den fairen Handel. Ich bin sehr 
beeindruckt“, lobte Manfred Holz die Anwesenden. „Ich danke 
allen Beteiligten und vor allem der Steuerungsgruppe Fairtrade 
für ihr ehrenamtliches Engagement.“
„Der Fairtrade-Gedanke im Landkreis Würzburg wird getragen von 
vielen Menschen“, betonte auch Landrat Thomas Eberth. „Ich bin 
überzeugt davon, dass wir mit einem nachhaltigen Konsum und 
einem fairen Netzwerk aus Handelspartnern das Gesicht der Welt 
positiv verändern können.“
Sonderausstellung lenkt den Blick in die Herstellerländer
Janneke Tiegna, Bildungsreferentin beim Weltladen Würzburg, 
rückte in einem fachlichen Impuls den Begriff der Klimagerechtig-
keit in den Fokus. Neben besseren Lebens- und Arbeitsbedingun-
gen würden landwirtschaftliche Betriebe im globalen Süden durch 
gesicherte Strukturen und besondere Schulungen durch das Fair-
trade-System auch wirtschaftlich stabiler und widerstandsfähiger 
gegen die Auswirkungen des Klimawandels. Mit bewussten Kauf-
entscheidungen hier vor Ort könne man also dazu beitragen, 
gleichzeitig das Klima zu schützen, Fluchtursachen aktiv zu be-
kämpfen und so einen Beitrag für den globalen Frieden zu leisten.
Im Anschluss eröffneten Landrat Thomas Eberth, die Mitglieder 
der Fairtrade-Steuerungsgruppe sowie zahlreiche Fairtrade-Part-
ner aus dem Landkreis die Sonderausstellung „Fairtrade und 
Klima“. Die Ausstellung erläutert anschaulich die Hintergründe der 
Fairtrade-Bewegung und zeigt anhand eindrucksvoller Bilder und 
Zahlen, wie faire Handelsbedingungen das Leben von Produzen-
tinnen und Produzenten – etwa in Lateinamerika und Afrika – 
nachhaltig verbessern können.
Die Ausstellung ist noch bis zum 26. März 2026 im ersten Stock 
des Landratsamts Würzburg zu sehen und kann während der üb-
lichen Behördenöffnungszeiten besucht werden.
Was bedeutet Fairtrade im Landkreis Würzburg?
Der faire Handel setzt sich weltweit für bessere Handelsbedin-
gungen sowie für soziale und ökologische Standards in globalen 
Lieferketten ein. Produzentinnen und Produzenten – vor allem in 
Ländern des globalen Südens – erhalten dabei faire Mindest-
preise, zusätzliche Prämien für Gemeinschaftsprojekte sowie 
langfristige Handelsbeziehungen. Ziel ist es, Armut zu reduzieren, 
nachhaltige Produktionsweisen zu stärken und den Menschen vor 
Ort eine verlässliche wirtschaftliche Perspektive zu ermöglichen.
Im Landkreis Würzburg wird dieses Anliegen aktiv unterstützt. Bei 
Sitzungen des Kreistags und Veranstaltungen des Landratsamts 
kommen regelmäßig fair gehandelte Produkte wie Kaffee, kleine 
Aufmerksamkeiten oder Schokolade zum Einsatz. Zudem organi-
siert die Fairtrade-Steuerungsgruppe gemeinsam mit Partnern 
Informations- und Bildungsangebote, etwa Vorträge, Ausstellun-
gen oder Aktionen an Schulen. Kampagnen und Mitmachaktionen 
– beispielsweise im Rahmen der bundesweiten „Fairen Wochen“ 
– tragen dazu bei, das Bewusstsein für faire Handelsbedingungen 
und nachhaltigen Konsum im Landkreis weiter zu stärken. Seit 
Februar 2016 ist der Landkreis Würzburg offiziell als Fairtrade-
Landkreis zertifiziert.
Weitergehende Informationen zum Engagement des Fairtrade-
Landkreises Würzburg, zu den fairen Angeboten und zum Projekt 
der Region sind unter www.landkreis-wuerzburg.de/fairtrade zu 
finden.

Bundesagentur für Arbeit Würzburg
Online-Veranstaltungen im April 2026
Digitale Zusammenarbeit mit Ihrer Vermittlungsfachkraft. 
Wichtige Informationen bei Arbeitssuche/Arbeitslosigkeit
Beratungs-/Vermittlungsfachkräfte Agentur für Arbeit
8. April, 22. April jeweils 17.00 Uhr
Nähere Informationen zu den Veranstaltungen sowie die Einwahl-
links (Microsoft Teams) unter:
www.angeklickt-durchgeblickt.de oder www.arbeitsagentur.de/
wuerzburg (Auswahl „Virtuelle Events“).

Nachbargemeinden

Selbsthilfegruppe Schäftersheim
Gruppe für suchtkranke Frauen und deren Angehörige trifft sich 
jeden Mittwoch um 19.00 Uhr

Vertrauliche Infos: Tel. 07933/203724, 07934/7361, 07937/632
Gruppe für Menschen mit Problemen durch Alkohol und Medika-
mente und deren Angehörige trifft sich jeden Freitag, 20.30 Uhr
Vertrauliche Infos: Tel. 07933/1230, 07931/43464
Alle Treffen finden im Brechhäusle Schäftersheim, Neuseser Straße 
statt.

Kino am Nachmittag im April
„Bon Voyage – Bis hierher und noch weiter“
Am Mittwoch, den 8. April wird um 14.30 Uhr im Casablanca-
Kino Ochsenfurt der Film „Bon Voyage – Bis hierher und 
noch weiter“ gezeigt.
Eine mit viel Fingerspitzengefühl inszenierte Tragikomödie, die 
Themen wie Alter, Krankheit, Schuld, Euthanasie und familiäre 
Beziehungen berührt und dabei souverän Tragik und Humor, 
Ernst und Heiterkeit ausbalanciert.
Bereits ab 13.30 Uhr ist Gelegenheit zu Kaffee und Kuchen.
„Kino am Nachmittag“ ist eine Kooperationsveranstaltung des Ka-
tholischen Seniorenforums im Pastoralen Raum Ochsenfurt und 
des Casablanca-Kinos.
(Burkard Fleckenstein)

Evangelische Kirchengemeinde Creglingen
Pfarrerin Fraukelind Braun, Tel. 07933/508
E-Mail: Pfarramt.Creglingen@elkw.de
Internet: www.ev-kirche-creglingen.de

Bürozeiten im Ev. Gemeindebüro Creglingen:
täglich von 9.00 – 12.00 Uhr

Sonntag, 22. März 2026 – Judika
	10.00 Uhr	 Festgottesdienst zur Jubiläumskonfirmation (Pfarrerin 

Braun)
Mittwoch, 25. März 2026
	14.00 Uhr	 Konfirmationsunterricht, Exkursion zum Ostergarten 

in Oberrimbach
	19.30 Uhr	 öffentliche Sitzung des Kirchengemeinderates im 

Sitzungszimmer
Donnerstag, 26. März 2026
	19.30 Uhr	 offenes Singen mit „Canta Canta“
Freitag, 27. März 2026
	 9.30 Uhr	 Krabbelgruppe
Sonntag, 29. März 2026 – Palmsonntag
	 9.15 Uhr	 Gottesdienst in der Stadtkirche (Prädikantin Breitinger-

Teske)
		  Opfer für die Herrgottskirche

Tauftermine:
5. April (Ostersonntag), 6. April (Ostermontag), 19. April, 26. April,
24. Mai, 28. Juni

VdK-Ortsverband Creglingen
Voranzeige:
Tagesfahrt Ebrach und Bamberg
Termin: Samstag, 9. Mai 2026
Unser diesjähriger Tagesausflug führt uns heuer nach Ebrach und 
Bamberg.
Abfahrt 7.10 Uhr in Creglingen an der Musikhalle. 
Unterwegs kurzer Halt zum Frühstück am Bus.
Im oberfränkischen Ebrach erwartet man uns bei der ehemaligen 
Zisterzienserabtei des Erzbistum Bamberg. Die etwa anderthalb-
stündige Führung gewährt Einblicke in die Klosterkirche, den 
Kaisersaal sowie das Treppenhaus.

Schreiben ist einfach,
man muss nur die falschen Wörter weglassen.

Mark Twain



Danach geht es weiter ins schöne Bamberg, welches wir zur 
Mittagszeit erreichen. Hier haben wir Gelegenheit, in einer tradi-
tionellen Gaststätte einzukehren (Selbstzahler).
Ein Stadtführer zeigt uns die wunderschöne Altstadt. Das 
UNESCO-Weltkulturerbe Bamberg begeistert Besucher, vor allem 
als Ort erlebbarer Geschichte und als lebendig-quirlige Kultur-
stadt. Auch sehenswert ist die Inselstadt „Klein Venedig“ und das 
imposante alte Rathaus in der Regnitz.
Durch den Aischgrund treten wir die Rückreise an. Nach einer 
Abschlusseinkehr im „Roten Ross“ in Ohrenbach erreichen wir 
unsere Heimatstadt so gegen 20.00 Uhr.
Der Fahrpreis bei 35 Teilnehmern beträgt 49 Euro pro Person. 
Mitglieder erhalten einen Zuschuss!
Im Fahrpreis enthalten sind: Busfahrt im modernen Fernreisebus, 
Eintritt und Führung Zisterzienserabtei Ebrach und Stadtführung 
Bamberg.
Anmeldung bei Roswitha Täuscher, Tel. 07933/7719, bis 2. Mai.
Die Vorstandschaft würde sich über viele Mitreisende sehr freuen.
Nichtmitglieder sind herzlich willkommen an der Tagesfahrt teil-
zunehmen.

Ostergarten in Oberrimbach
Passion und Ostern erleben
Zwischen Oberrimbach und Lichtel, rund um den „Felsenkeller“, 
sollen die Geschehnisse vom Leiden, Sterben und der Auferste-
hung Jesu erleb- und spürbar werden. Mitten in der Natur sind die 
einzelnen Stationen der Passions- und Ostergeschichte als Os-
terweg aufgebaut.
Am Sonntag, 22. März 2026, wird der Ostergarten um 10.30 Uhr 
mit einem Gottesdienst in Lichtel eröffnet. Am Nachmittag und bis 
zum 12. April werden vor allem an Wochenenden und Feiertagen 
Führungen angeboten. Hierzu sind Einzelpersonen und Gruppen 
eingeladen.
Die Führungen dauern etwa eine Stunde, als Abschluss wird in 
der „Emmausstube“ eine Stärkung sowie eine Gesprächsmöglich-
keit angeboten.
Startpunkt ist an der Bushaltestelle gegenüber dem Rathaus. 
Parkmöglichkeiten in der Ortsmitte von Oberrimbach.
Anmeldungen für die Führungen erforderlich bei Erna Reimer 
(Tel. 07939/658) oder über www.fischli-gemeinde.de.
Außerdem kann der Ostergarten in diesem Jahr auch wieder als 
Rundgang mit Beschilderung und QR-Code zum Selbsterkunden 
begangen werden. In der Zeit vom 22. März bis 12. April ist er 
täglich von 10.00 – 19.00 Uhr geöffnet.
Der Rundweg ist ca. 1,5 Kilometer lang, insofern ist eine gewisse 
Gehfähigkeit vorausgesetzt. Auch ist der Witterung angepasste 
Kleidung und gutes Schuhwerk zu empfehlen.
Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.
Die Kirchengemeinde FiSchLi lädt herzlich in den Ostergarten ein 
und freut sich über viele Gäste.

VERKAUFSOFFENES-WHIRLPOOL-WOCHENENDE!
Samstag, 21.03.2026 und Sonntag, 22.03.2026: 
Fachberatung und Vorführungen.
Im Rahmen des Ellwanger Frühlings öffnen wir an diesem 
Wochenende unsere Türen für Sie! 
Entdecken Sie hochwertige Whirlpools, SwimSpas, Saunas 
und attraktive Sonderangebote!

Viva-Aqua GmbH Ellw. – Ferdinand-
Porsche-Str. 3 – jeweils von 13.00 - 18.00 Uhr
Wir freuen uns auf Ihren Besuch. www.viva-aqua.de

Du bist nicht mehr dort, wo du warst, 
aber du bist immer da, wo wir sind. 

Walter Lieblein
† 14. Februar 2026

Danke 
sagen wir allen, die sich mit uns in stiller Trauer 
verbunden fühlten, mit uns Abschied nahmen 
und ihre Anteilnahme auf vielfältige Weise zum 
Ausdruck brachten.

Anni Lieblein und Kinder

Röttingen, im März 2026

Voranzeige: 
Ostersonntag, den 5. April bieten wir Brunch. 

Wir bitten um Reservierung.

Auf Ihren Anruf freut sich das Team der Gaststätte-Pizzeria „Adler“.

Gaststätte-Pizzeria „Zum Adler“
97243 Bieberehren • Hauptstraße 19

Telefon 0 93 38/3 51

Jeden Freitag Schnitzeltag! BIS AUF WEITERES NUR TO GO. 

Am Samstag, 21. März, ab 17.00 Uhr bieten wir 
Wildschweinburger mit Pommes an.

Wir bitten um Reservierung.
Auf Ihren Anruf freut sich das Team der Gaststätte-Pizzeria „Adler“.

Gaststätte-Pizzeria „Zum Adler“
97243 Bieberehren • Hauptstraße 19

Telefon 0 93 38/3 51

Zu groß für Sie, genau richtig für uns?
Liebe Nachbarn, ist Ihnen Ihr Haus mit Garten zu groß geworden?
Wir (junge Familie mit 3 Kindern) suchen genau so ein neues Zuhause in Röt-
tingen, das wir mit neuem Leben füllen dürfen. Wir schätzen den Wert Ihres 
Heims und suchen den persönlichen Kontakt von privat zu privat.
Wir freuen uns sehr auf Ihre Nachricht!
Zuschriften erbeten unter Chiffre-Nr. KR 182 an den Krieger-Verlag, Postfach 1103, 
74568 Blaufelden.

Schweren Herzens haben wir Abschied genommen von
 

Reinhold End
* 3.6.1952            † 22.2.2026

 Wir danken allen, die sich in sti ller Trauer mit uns 
verbunden fühlten, ihre Anteilnahme in so vielfälti ger 

Weise zum Ausdruck brachten und ihn auf seinem
 letzten Weg begleitet haben.

 
Unser besonderer Dank gilt Pater Silvester Ott aplackal 
für die würdevolle und einfühlsame Trauerfeier, sowie 
Luitgard Hubert und Zita Lang für die Gestaltung des 

Rosenkranzes.

Vielen Dank an das Bestatt ungsinsti tut Menth für die Begleitung 
und an Irmtrud Koppke für die schönen Kränze und Gestecke.

Vielen Dank an den TSV Rötti  ngen, an die Klassenkameraden und 
an die ehemaligen Arbeitskollegen der Firma Würth Industrie 

Bad Mergentheim.

 Rötti  ngen, im März 2026                            Monika End mit Familie



Unser Angebot:
• Sand
• Schotter / Zierschotter
• Splitt
• Kies
• Natursteine
• Humus
• Rindenmulch

Abholung an unserem Lagerplatz an der Straße zwischen 
Schwabsberg und Buch (Höhe Limesparkplatz) 

Lieferung auf Anfrage

Unser Angebot Unsere Öffnungszeiten
Mo-Fr 07.00 – 12.00 Uhr

13.00 – 17.00 Uhr
Sa 07.30 – 12.00 Uhr

Unser Kontakt
07961 – 7761
gaab.gmbh@enmail.de

Alles für den Hof und Garten

• Körperpflege
• Behandlungspflege 
• Hauswirtschaftliche 

Versorgung
• Hilfe für pflegende 

Angehörige
• Palliative Care
• Tagespflege

Mobile Dienste 
Weikersheim
in der Residenz Weikersheim
Tatjana Sieber, Residenzleitung
Hauptstraße 56, 97990 Weikersheim
      07934 99439-20 Gute Pflege.

Professionelle Beratung, 
Pflege & Betreuung 
zu Hause

Für ein Gespräch 
stehen wir Ihnen 
gerne zur Verfügung.

Weikersheim  Tel. 0 79 34/91 80-0

Frankenbrunnen 
Individual
12 x 0,75 l Kiste
Spritzig, Medium,
Naturelle

statt 7,44 E   5,295,29 H

(GP 1 l = 0,59 E, zzgl. Pfand 3,30 E)    Aktion gültig bis 25.03.2026

NEUERÖFFNUNG 
HUNDESCHULE

Jetzt noch freie Gruppenplätze sichern!
Web: www.hundeschule-weikersheim.de
E-Mail: info@hundeschule-weikersheim.de

Tel. 0174 804 1255

PLATZIERUNGSWÜNSCHE
werden nach Möglichkeit erfüllt, können jedoch leider 
nicht immer berücksichtigt werden. DER VERLAG


